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                                                        Farben | Lacke | Bautenschutz | WDVS<br />

                                                        WOBAU<br />

                                                        REPORT<br />

                                                        FOKUS -THEMA: Wohnen Trinkwasserverordnung<br />

                                                        der Zukunft<br />

                                                        Architekturpreis Treppenhäuser Sol-Silikat<br />
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                                                    WOBAU EDITORIAL<br />

                                                        Trinkwasserverordnung<br />

                                                        Das Thema „Trinkwasserverordnung“ hat die Wohnungswirtschaft über das Jahr 2012<br />

                                                        hinweg begleitet. Trinkwasser ist ein Lebensmittel und muss daher hohen hygienischen<br />

                                                        Anforderungen genügen. Doch wurde hier zum wiederholten Mal der Immobilienbranche<br />

                                                        ein Thema rechtlich, finanziell und organisatorisch aufgebürdet, auf dessen Qualität,<br />

                                                        Benutzung und Verwendung sie keinen Einfluss hat. In unserem Leitartikel informieren<br />

                                                        wir Sie im Detail.<br />

                                                        Attraktiv gestaltete Eingänge, Treppenhäuser und Fassaden sind die Visitenkarte eines<br />

                                                        Hauses, für Mieter und Interessenten, aber auch für die allgemeine Unternehmensdarstellung<br />

                                                        des Anbieters. Die hochwertige Gestaltung von Treppenhäusern erhöht ebenso<br />

                                                        wie die Außenoptik den sorgsamen Umgang der Mieter mit der Immobilie und lockt<br />

                                                        zudem potenzielle Kunden an.<br />

                                                        Der Architekturpreis „Farbe – Struktur – Oberfläche“ setzt alle zwei Jahre ein deutliches<br />

                                                        Zeichen und rückt immer wieder hochinteressante Objekte in den Fokus. Die eingereichten<br />

                                                        und prämierten Arbeiten stehen auf hohem Niveau und setzen sichtbare Zeichen<br />

                                                        in der Architektur hinsichtlich ihrer Farbigkeit, Struktur und Oberfläche. Übrigens:<br />

                                                        Der von <strong>Caparol</strong> ausgelobte Preis ist rein dem Thema verpflichtet – und nicht produktabhängig.<br />

                                                        Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame und informative Lektüre.<br />

                                                        ppa.<br />

                                                        Falk Böhm<br />

                                                        (Prokurist)<br />

                                                        Falk Böhm<br />

                                                        ist seit Anfang 2010 als Leiter Wohnungswirtschaft<br />

                                                        für <strong>Caparol</strong> tätig. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere<br />

                                                        die Betreuung von Kunden aus der Immobilien-<br />

                                                        und Wohnungswirtschaft. Verschiedene<br />

                                                        Führungsfunktionen in Baugenossenschaften und<br />

                                                        Bauplanungsgesellschaften machen den Diplom-<br />

                                                        Ingenieur und Architekten zu einem kompetenten<br />

                                                        Ansprechpartner für alle Projekte im Bereich der<br />

                                                        Wohnungswirtschaft.<br />
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                                                    03 Editorial<br />

                                                        Trinkwasserschutz<br />

                                                        06 Reines Nass<br />

                                                        Neues zur Trinkwasserverordnung<br />

                                                        18 Architekturpreis 2012<br />

                                                        Farbe – Struktur – Oberfläche<br />

                                                        21 DAW Nachhaltigkeits-Broschüre<br />

                                                        Verantwortungsbewusst handeln<br />

                                                        04<br />

                                                        <strong>Caparol</strong> • WOBAU Report 15 – 2013

                                                    

                                                    WOBAU INHALT<br />

                                                        Der Eingangsbereich als Visitenkarte: Das Strahlentherapiezentrum empfängt Patienten und Besucher mit einem frischen Gelbton.<br />

                                                        22 Eingänge und Treppenhäuser<br />

                                                        Visitenkarte der Immobilie<br />

                                                        24 Sol-Silikatfarbe schützt WDVS<br />

                                                        Einzigartige Anwendung in München<br />

                                                        26 Referenzobjekte<br />

                                                        WOBAU 15 | 2013<br />

                                                        27 WOBAU aktuell<br />
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                                                    Reines Nass<br />

                                                        Wasser wird vielen Tests unterzogen, ehe es<br />

                                                        aus dem Hahn kommt – von Achim Zielke<br />

                                                        Im Mai 2011 verkündete das Bundesministerium<br />

                                                        für Gesundheit eine erheblich<br />

                                                        verschärfte Fassung der 1976 in Kraft<br />

                                                        getretenen und 2001 erstmals überarbeiteten<br />

                                                        Trinkwasserverordnung (TrinkwV).<br />

                                                        Das nunmehr zum zweiten Mal novellierte<br />

                                                        Gesetzeswerk nimmt die Wohnungswirtschaft<br />

                                                        gleich in mehrfacher Hinsicht<br />

                                                        in die Pflicht. Wir stellen wichtige Eckpunkte<br />

                                                        der geltenden Fassung der neuen<br />

                                                        TrinkwV vor und widmen uns darüber hinaus<br />

                                                        den für die wohnungswirtschaftliche<br />

                                                        Praxis relevanten Konsequenzen: Welche<br />

                                                        Maßnahmen sind notwendig, um einen<br />

                                                        eventuell bestehenden Legionellenbefall<br />

                                                        der Leitungswege in Gebäuden zu beseitigen<br />

                                                        und einer gesundheitsschädlichen<br />

                                                        Kontamination des Trinkwassers nachhaltig<br />

                                                        vorzubeugen? Wie ist die Verfahrensweise<br />

                                                        bei alten Bleirohren? In welcher<br />

                                                        Weise sollen Hausbewohner und Mieter<br />

                                                        über erforderliche Maßnahmen und Resultate<br />

                                                        informiert werden? Und wer trägt<br />

                                                        am Ende welche Kosten?<br />

                                                        Gesundes Wasser braucht<br />

                                                        der Mensch<br />

                                                        In Deutschland gilt: Wasser für den häuslichen<br />

                                                        Gebrauch muss so beschaffen sein,<br />

                                                        dass durch seinen Genuss oder die bestimmungsgemäße<br />

                                                        Verwendung eine Schädigung<br />

                                                        der menschlichen Gesundheit, insbesondere<br />

                                                        durch Krankheitserreger, nicht<br />

                                                        zu befürchten steht. Es muss rein und<br />

                                                        genusstauglich sein. Diesem übergeordneten<br />

                                                        Ziel dient die Trinkwasserverordnung<br />

                                                        (TrinkwV), deren novellierte Fassung am<br />

                                                        1. November 2011 in Kraft getreten ist.<br />

                                                        Am 12. Oktober 2012 hat der Bundesrat<br />

                                                        einer Änderungsverordnung zugestimmt,<br />

                                                        die der Praktikabilität der TrinkwV dienlich<br />

                                                        ist und rechtliche Unsicherheiten beseitigt;<br />

                                                        nichtsdestotrotz hat die Novelle<br />

                                                        für die Wohnungswirtschaft Konsequenzen.<br />

                                                        Verantwortlicher Umgang<br />

                                                        Die novellierte Trinkwasserverordnung<br />

                                                        erlegt Betreibern von Großanlagen zur<br />

                                                        Trinkwassererwärmung (> 400 Liter Behältervolumen)<br />

                                                        umfangreiche Kontrollpflichten<br />

                                                        auf, deren Missachtung drastische<br />

                                                        Folgen nach sich ziehen kann. Die<br />

                                                        denkbaren Sanktionen reichen von Bußgeldern<br />

                                                        bei schuldhaften Versäumnissen<br />

                                                        im Falle von Grenzwertüberschreitungen<br />

                                                        bis hin zu Strafanzeigen wegen fahrlässiger<br />

                                                        Körperverletzung, falls Personen<br />

                                                        erwiesenermaßen durch Kontakt mit belastetem<br />

                                                        Leitungswasser einen Gesundheitsschaden<br />

                                                        erleiden. Daran wird deutlich:<br />

                                                        Wenn es um die Beseitigung und<br />

                                                        Verhinderung von Bakterien wie etwa Legionellen,<br />

                                                        Keimen, Schadstoffen und anderweitigen<br />

                                                        Verunreinigungen im Brauchwasser<br />

                                                        geht, kennt der Verordnungsgeber<br />

                                                        kein Pardon. Gefordert ist Trinkwasser in<br />

                                                        Lebensmittelqualität, ob zum Baden, Duschen,<br />

                                                        Händewaschen, Zähneputzen oder<br />

                                                        Kochen in der Küche.<br />

                                                        Berechtigte Sorge<br />

                                                        Befasst man sich mit den Hintergründen,<br />

                                                        die das federführende Bundesministerium<br />

                                                        für Gesundheit offenbar so zur Eile trieb,<br />

                                                        dass man die Verschärfung der bereits<br />

                                                        seit Jahrzehnten bestehenden Trinkwasserverordnung<br />

                                                        quasi im Rekordtempo<br />

                                                        umgesetzt wissen wollte, kann man in<br />

                                                        der Tat nachdenklich werden. Die mikrobiologischen<br />

                                                        Details, durch die sich die<br />

                                                        politisch Verantwortlichen zum Handeln<br />

                                                        veranlasst sahen, lesen sich wie ein waschechter<br />

                                                        Gruselroman – allerdings mit dem<br />

                                                        alarmierenden Unterschied, dass es sich<br />

                                                        hierbei um realistische Gefahren für Leib<br />

                                                        und Leben handelt.<br />
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                                                        Gesetzlich verankert: Trinkwasser muss Lebensmittelqualität haben.<br />

                                                        So gefährlich wie<br />

                                                        der Straßenverkehr<br />

                                                        Legionellen sind Stäbchen-Bakterien,<br />

                                                        die im Wasser leben bzw. existieren. Sie<br />

                                                        sind als potenzielle Krankheitserreger<br />

                                                        anzusehen. Optimale Lebensbedingungen<br />

                                                        finden sie gleichermaßen in Süß- und<br />

                                                        Salzwasseranlagen sowie in stehenden<br />

                                                        Gewässern. Es gibt über 100 verschiedene<br />

                                                        Arten und Gruppen. Für schwere<br />

                                                        Erkrankungen wie die Legionellose alias<br />

                                                        Legionärskrankheit ist eine häufig vorkommende<br />

                                                        Unterart verantwortlich, von<br />

                                                        der eine erhebliche Gesundheitsgefährdung<br />

                                                        ausgeht: Die Rede ist von Legionella<br />

                                                        pneumophila, die in zahlreichen geographischen<br />

                                                        Regionen mit einem Anteil<br />

                                                        von 70 bis 90 Prozent die dominierende<br />

                                                        und zugleich gefährlichste Legionellenpopulation<br />

                                                        darstellt.<br />

                                                        30.000 Lungenentzündungen<br />

                                                        und 4.000 Tote jährlich<br />

                                                        Die Anzahl an Todesfällen, die zweifelsfrei<br />

                                                        auf Legionellen im häuslichen Brauchwasser<br />

                                                        zurückzuführen sind, beläuft sich<br />

                                                        in Deutschland auf zirka 4.000 pro Jahr.<br />

                                                        Das entspricht in etwa der Anzahl an Verkehrstoten.<br />

                                                        Überspitzt formuliert, ist das<br />

                                                        Duschen in Deutschland somit ähnlich<br />

                                                        riskant wie die Teilnahme am Straßenverkehr.<br />

                                                        Die Dunkelziffer schwerer und<br />

                                                        schwerster Erkrankungen, für die Legionellen<br />

                                                        ursächlich sind, liegt vermutlich<br />

                                                        noch wesentlich höher, weil bei der sogenannten<br />

                                                        „hinzugekommenen Lungenentzündung“<br />

                                                        aufwendige und teure<br />

                                                        Obduktionen von Verstorbenen oftmals<br />

                                                        unterbleiben. Legionellen als eigentliche<br />

                                                        Todesursache werden deshalb häufig<br />

                                                        nicht ermittelt. Aber selbst ohne letzte<br />

                                                        Gewissheit, ob es in Deutschland jedes<br />

                                                        Jahr „nur“ 4.000 oder vielleicht sogar<br />

                                                        deutlich mehr Legionellentote gibt,<br />

                                                        bleibt festzustellen, dass etwa 30.000<br />

                                                        Lungenentzündungen unterschiedlicher<br />

                                                        Schweregrade auf das Konto legionellenbefallenen<br />

                                                        Trinkwassers gehen. Dass damit<br />

                                                        immense Kosten für das Gemeinwesen<br />

                                                        durch die erforderliche medizinische<br />

                                                        Behandlung in Arztpraxen und Krankenhäusern<br />

                                                        einhergehen und darüber<br />

                                                        hinaus auch erhebliche Folgekosten für<br />
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                                                    die Wirtschaft durch längere Abwesenheit<br />

                                                        Erkrankter vom Arbeitsplatz entstehen,<br />

                                                        kann man sich leicht vorstellen – vom<br />

                                                        schweren Los der Angehörigen, für die<br />

                                                        solche Krankheitsfälle oft eine komplette<br />

                                                        Umorganisation ihres Alltags mit sich<br />

                                                        bringen, ganz zu schweigen.<br />

                                                        Gesundheitsämter<br />

                                                        kontrollieren<br />

                                                        Vor diesem Hintergrund ist es durchaus<br />

                                                        nachvollziehbar, dass das Bundesministerium<br />

                                                        für Gesundheit die Gesundheitsämter<br />

                                                        zu verschärften Kontrollen der<br />

                                                        Trinkwasserqualität in Wohngebäuden<br />

                                                        aufgefordert hat, indem es die TrinkwV-<br />

                                                        Novelle erließ. Die Erkenntnis des Bedrohungspotenzials<br />

                                                        und das Wissen um die<br />

                                                        Folgen verlangen konsequentes Handeln<br />

                                                        von allen Beteiligten, zu denen neben<br />

                                                        den Gesundheitsämtern in erster Linie<br />

                                                        die Wohnungswirtschaft samt Liegenschafts-<br />

                                                        und Gebäudemanagement sowie<br />

                                                        das SHK-Handwerk und die Wohnungseigentümer<br />

                                                        als Vermieter von Wohnraum<br />

                                                        zählen.<br />

                                                        Die Verbände GdW Bundesverband deutscher<br />

                                                        Wohnungs- und Immobilienunternehmen<br />

                                                        e.V., D<strong>MB</strong> Deutscher Mieterbund<br />

                                                        e.V. sowie der DVGW Deutscher<br />

                                                        Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.<br />

                                                        nehmen darüber hinaus ausdrücklich<br />

                                                        auch die Mieter in die Pflicht, Vorsorge<br />

                                                        für die eigene Gesundheit durch einen<br />

                                                        verantwortungsbewussten Umgang mit<br />

                                                        der Ressource Trinkwasser zu treffen:<br />

                                                        „Der Eigentümer der Trinkwasserinstallation<br />

                                                        kümmert sich um die Einhaltung<br />

                                                        der technischen Vorschriften beim Betrieb<br />

                                                        und der Instandhaltung seiner Anlage.<br />

                                                        Ab der Wohnungswasseruhr hat er aber<br />

                                                        hierauf keinen Einfluss mehr. Der Endverbraucher<br />

                                                        und Mieter trägt daher eine Mitverantwortung<br />

                                                        für gesundes Wasser. Bei<br />

                                                        längerer Abwesenheit, also mehrere Tage<br />

                                                        oder Wochen, sollte vor dem Duschen das<br />

                                                        Wasser, das im Duschschlauch gestanden<br />

                                                        hat, ablaufen und gründlich nachgespült<br />

                                                        werden. Darüber hinaus – und unabhängig<br />

                                                        vom Legionellenthema – sollte nach<br />

                                                        längerer Abwesenheit das Trinkwasser<br />

                                                        vor Verwendung für Speisen und Getränke<br />

                                                        generell so lange ablaufen, bis frisches<br />

                                                        Wasser nachfließt“, heißt es in den als<br />

                                                        Vorbeugemaßnahme zu verstehenden<br />

                                                        „Informationen zum Thema Legionellen“,<br />

                                                        die die drei Verbände gemeinsam<br />

                                                        herausgegeben haben. Sie kommen damit<br />

                                                        einem Teil ihrer Informationspflicht nach,<br />

                                                        die der Gesetzgeber Vermietern und ihren<br />

                                                        Interessenvertretungen im Rahmen der<br />

                                                        TrinkwV-Novelle auferlegt.<br />

                                                        Risikofaktor<br />

                                                        Immunschwäche<br />

                                                        Wenn man Möglichkeiten zur Vermeidung<br />

                                                        eines Legionellenbefalls der<br />

                                                        Trinkwasserverrohrung sowie über die<br />

                                                        nachhaltige Beseitigung bestehender Vorkommen<br />

                                                        in Betracht zieht, ist es hilfreich,<br />

                                                        Näheres über das Gefährdungspotenzial<br />

                                                        bestimmter Personengruppen zu wissen.<br />

                                                        Nach herrschender Auffassung besteht<br />

                                                        ein besonders hohes Erkrankungsrisiko,<br />

                                                        wenn Menschen mit angegriffenem<br />

                                                        Immunsystem bakterienhaltiges Wasser<br />

                                                        in einer Mischung von gasförmigen und<br />

                                                        festen Teilen einatmen, wie das vor allem<br />

                                                        beim Duschen fast unvermeidlich<br />

                                                        ist. Duschen mit legionellenbefallenem<br />

                                                        Wasser kann die Atemwege angreifen und<br />

                                                        in letzter Konsequenz zu einer schweren<br />

                                                        Lungenentzündung führen, die nicht selten<br />

                                                        tödlich verläuft. Dazu sollte und muss<br />

                                                        es allerdings gar nicht erst kommen, wenn<br />

                                                        man die richtigen Vorsorgemaßnahmen<br />

                                                        ergreift. Von jedem verantwortlich handelnden<br />

                                                        Wohnungsanbieter wird erwartet,<br />

                                                        dass er die Bewohner seiner Häuser<br />

                                                        den Bakterien nicht schutzlos ausliefert,<br />

                                                        sondern in seinem Zuständigkeitsbereich<br />

                                                        alle zumutbaren Möglichkeiten zur vorbeugenden<br />

                                                        Abwehr und Bekämpfung potenzieller<br />

                                                        Gesundheitsgefahren ergreift.<br />

                                                        Achillesferse<br />

                                                        Temperaturempfindlichkeit<br />

                                                        Ziel vorbeugender Maßnahmen muss<br />

                                                        sein, den Lebensraum der Legionellen so<br />

                                                        unwirtlich wie möglich zu gestalten, so<br />

                                                        dass eine Besiedelung der Trinkwasserverrohrung<br />

                                                        in wohnungswirtschaftlich<br />

                                                        genutzten Gebäuden nach menschlichem<br />

                                                        Ermessen ausgeschlossen ist. Zu diesem<br />

                                                        Zweck ist es essenziell zu wissen, dass für<br />

                                                        Legionellen bei Temperaturen zwischen<br />
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                                                        25° C bis 55° C sowie in stehendem Wasser<br />

                                                        (zum Beispiel in nicht oder nur selten<br />

                                                        durchströmten Trinkwasserrohren) ideale<br />

                                                        Vermehrungsbedingungen herrschen.<br />

                                                        Bei tieferen Temperaturen als 20° C verlangsamt<br />

                                                        sich die Bakterien-Vermehrung<br />

                                                        deutlich; auch bei höheren Temperaturen<br />

                                                        als 55° C lässt ihr Vermehrungsdrang<br />

                                                        deutlich nach. Bei Wassertemperaturen<br />

                                                        von etwa 60° C sterben sie schließlich. Ab<br />

                                                        einer Umgebungstemperatur von 70° C<br />

                                                        kann die Existenz von Legionellen ausgeschlossen<br />

                                                        werden.<br />

                                                        Experten raten daher, die Temperaturempfindlichkeit<br />

                                                        der Bakterien als Ansatzpunkt<br />

                                                        für eine effiziente Bekämpfung zu nutzen,<br />

                                                        um eine einwandfreie Trinkwasserversorgung<br />

                                                        auf Dauer zu gewährleisten. „Neben<br />

                                                        der Einhaltung der durch den Gesetzgeber<br />

                                                        vorgegebenen Vorschriften empfiehlt<br />

                                                        es sich, die Warmwassertemperatur im<br />

                                                        Warmwasserkreislauf nicht unter 55 Grad<br />

                                                        absinken zu lassen“, rät beispielsweise<br />

                                                        Dr.-Ing. Christian Hechtl, Professor für<br />

                                                        Civil Engineering an der University of California<br />

                                                        in Los Angeles sowie „Consulting<br />

                                                        Engineer“ der Princeton Water Research<br />

                                                        Group (www.professor-hechtl.com). Wer<br />

                                                        solchermaßen legionellenfeindliche Bedingungen<br />

                                                        in der häuslichen Wasserversorgung<br />

                                                        nicht schafft, setzt die Bewohner<br />

                                                        seiner Liegenschaften bzw. Immobilien<br />

                                                        unnötigen Gesundheitsrisiken aus; für die<br />

                                                        Folgen können Wohnraumanbieter und<br />

                                                        Verwalter wie erwähnt zur Rechenschaft<br />

                                                        gezogen werden.<br />

                                                        Experten raten<br />

                                                        zur Vorsorge<br />

                                                        Für die Warmwassersysteme in Wohngebäuden<br />

                                                        bestehen schon seit geraumer Zeit<br />

                                                        technische Regeln, die Maßnahmen zur<br />

                                                        Verhinderung der Vermehrung von Legionellen<br />

                                                        vorgeben. Nach geltender TrinkwV<br />

                                                        und Angaben des BDEW Bundesverband<br />

                                                        der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.<br />

                                                        (www.bdew.de) sind folgende Anlagen zu<br />

                                                        überprüfen/instand zu halten:<br />

                                                        • Warmwassererzeugungs- und Warmwasserverteilungsanlagen,<br />

                                                        • Schwimmbäder,<br />

                                                        • Luftwäscher in Klimaanlagen,<br />

                                                        • wasserführende Installationen in<br />

                                                        Krankenhäusern,<br />

                                                        • Kühltürme,<br />

                                                        • Schul-Duschen und andere öffentliche<br />

                                                        Duschen,<br />

                                                        • Wannenbäder,<br />

                                                        • Stationsbäder,<br />

                                                        • Wassertanks,<br />

                                                        • Kaltwasserleitungen mit Wärmeeinwirkung<br />

                                                        von außen,<br />

                                                        • Feuerlöschleitungen mit Trinkwasseranbindung<br />

                                                        sowie<br />

                                                        • Leitungen mit langer Wasserverweildauer<br />

                                                        bzw. langen Stillstandzeiten.<br />

                                                        Bei all diesen Installationen muss das<br />

                                                        warme Wasser im Trinkwasserspeicher<br />

                                                        und im Zirkulationssystem bestimmte<br />

                                                        Aggregatszustände aufweisen, damit<br />

                                                        Legionellen sich nicht ungehindert vermehren<br />

                                                        können. Durch die Novelle der<br />

                                                        TrinkwV werden zur vorbeugenden Legionellenbekämpfung<br />

                                                        geeignete Vorkehrungen<br />

                                                        als Hygiene-Standard definiert, der<br />

                                                        der allgemeinen Daseinsvorsorge und Gesunderhaltung<br />

                                                        der Hausbewohner dient<br />

                                                        und für die Wohnungswirtschaft bindenden<br />

                                                        Charakter hat. Dies unterstreicht der<br />

                                                        Verordnungsgeber durch die Einführung<br />

                                                        zeitlich befristeter Kontrollpflichten für<br />

                                                        Großanlagen zur Trinkwassererwärmung.<br />

                                                        Was war geplant?<br />

                                                        Ursprünglich war vorgesehen, Betreiber<br />

                                                        von Großanlagen zur Trinkwassererwärmung<br />

                                                        zu verpflichten, dem zuständigen<br />

                                                        Gesundheitsamt das bloße Vorhandensein<br />

                                                        solcher Anlagen melden zu müssen. Der<br />

                                                        Gesetzgeber wollte dies von jedem Anlagenbetreiber<br />

                                                        unabhängig von der Qualität<br />

                                                        des enthaltenen Trinkwassers fordern<br />

                                                        und Versäumnisse – selbst wenn sie auf<br />

                                                        Unkenntnis der neuen Gesetzeslage beruhen<br />

                                                        – als Ordnungswidrigkeiten gegebenenfalls<br />

                                                        mit empfindlichen Geldbußen<br />

                                                        ahnden. Von dieser generellen Großanlagen-Meldeplicht<br />

                                                        ist der Verordnungsgeber<br />

                                                        jedoch wieder abgerückt, da er<br />

                                                        einsehen musste, dass die zuständigen Gesundheitsämter<br />

                                                        ohnehin von Beprobungsergebnissen<br />

                                                        mit kritischen Grenzwertüberschreitungen<br />

                                                        erfahren. Dafür sorgen<br />

                                                        schon entsprechende Auskunftspflichten,<br />

                                                        die Anlagenbetreiber auf Verlangen der<br />

                                                        Vorbeugende Legionellenbekämpfung: Neu definierter Hygiene-Standard hat für die Wohnungswirtschaft bindenden Charakter.<br />
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                                                    Gesundheitsämter zur weitreichenden Zusammenarbeit<br />

                                                        und Offenlegung relevanter<br />

                                                        Laborergebnisse verpflichten. Den bürokratischen<br />

                                                        Registraturaufwand zur Erfassung<br />

                                                        aller Großanlagen kann man sich daher<br />

                                                        sparen, was die am 12. Oktober 2012<br />

                                                        vom Bundesrat verabschiedete Änderung<br />

                                                        der novellierten TrinkwV berücksichtigt.<br />

                                                        Kontrollpflichten<br />

                                                        Die in der TrinkwV verfügte grundsätzliche<br />

                                                        Überwachungspflicht bezieht sich auf<br />

                                                        Mehrgeschossgebäude, zu deren Trinkwasserinstallation<br />

                                                        ein mindestens 400 Liter<br />

                                                        fassender Warmwasserspeicher zählt.<br />

                                                        Kontrollpflicht besteht auch für Trinkwasseranlagen<br />

                                                        mit Warmwasserleitungen,<br />

                                                        die mehr als drei Liter Inhalt in jeder<br />

                                                        Rohrleitung zwischen dem Speicherabgang<br />

                                                        und der Entnahmestelle (Waschtischarmatur,<br />

                                                        Duschkopf, Badewannenarmatur<br />

                                                        o. dgl.) aufzuweisen haben.<br />

                                                        Ferner muss der Umstand gegeben sein,<br />

                                                        dass im betreffenden Gebäude mindestens<br />

                                                        eine Wohnung in Gewinnerzielungsabsicht<br />

                                                        vermietet ist. In diesem Fall geht<br />

                                                        der Verordnungsgeber davon aus, dass<br />

                                                        die Bereitstellung von Trinkwasser durch<br />

                                                        den Vermieter an den Mieter im Rahmen<br />

                                                        eines schuldrechtlichen Vertrages erfolgt<br />

                                                        und gewerblichen Charakter hat, was die<br />

                                                        Kontrollpflicht der Gesundheitsämter gemäß<br />

                                                        TrinkvW begründet.<br />

                                                        EFH und ZFH ausgenommen<br />

                                                        Bei privat genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern<br />

                                                        geht der Verordnungsgeber<br />

                                                        jetzt generell von Kleinanlagen aus, die<br />

                                                        keine Pflicht zur Kontrolle der Trinkwasserqualität<br />

                                                        begründen. Installationen<br />

                                                        in Ein- und Zweifamilienhäusern, die<br />

                                                        von dem oder den Eigentümer(n) selbst<br />

                                                        bewohnt werden und in der Regel über<br />

                                                        haushaltsübliche Warmwasserspeicher<br />

                                                        mit weniger als 400 Liter Füllvolumen<br />

                                                        verfügen, fallen also nicht unter die Kontrollpflicht<br />

                                                        gemäß novellierter TrinkwV.<br />

                                                        Aber auch in diesen Fällen bleibt der Wohnungseigentümer<br />

                                                        für die gesundheitliche<br />

                                                        Unbedenklichkeit des Leitungswassers<br />

                                                        verantwortlich; von seiner individuellen<br />

                                                        Haftpflicht bei Überschreiten der Befallsobergrenze<br />

                                                        befreit ihn der Umstand,<br />

                                                        In der TrinkwV geregelt:<br />

                                                        Überwachungspflicht für Mehrgeschossgebäude mit Warmwasserspeicher > 400 Liter.<br />

                                                        dass die TrinkwV nicht greift, keineswegs.<br />

                                                        Mit anderen Worten: Wer privat Besuch<br />

                                                        bekommt, muss ebenso wie gewerbliche<br />

                                                        Wohnraumanbieter mit weitreichenden<br />

                                                        Sanktionen rechnen, falls ein Besucher an<br />

                                                        Legionellose erkrankt und sich der medizinische<br />

                                                        Befund auf das vom Gastgeber<br />

                                                        zur Verfügung gestellte Wasser zurückführen<br />

                                                        lässt.<br />

                                                        Beprobungszyklen<br />

                                                        Als besonders kritisch an der seit November<br />

                                                        2011 in novellierter Fassung geltenden<br />

                                                        TrinkWv wurde vor allem gesehen,<br />

                                                        dass das Wasser in Großanlagen zur<br />

                                                        Trinkwassererwärmung einmal jährlich<br />

                                                        an repräsentativen Probenahmestellen<br />

                                                        auf Legionellenbefall untersucht werden<br />

                                                        musste. Im Klartext bedeutete das:<br />

                                                        Jeder Betreiber einer Großanlage zur Trinkwassererwärmung<br />

                                                        hätte bis spätestens 31.<br />

                                                        Oktober 2012 eine Erst-Beprobung des<br />

                                                        Brauchwassers, das durch die Rohre seiner<br />

                                                        Anlage(n) fließt, bei einem qualifizierten<br />

                                                        Labor in Auftrag geben bzw. besser noch<br />

                                                        bereits durchgeführt haben müssen.<br />

                                                        Das federführende Bundesministerium für<br />

                                                        Gesundheit musste sich jedoch die Frage<br />

                                                        gefallen lassen, wie bei der Überarbeitung<br />

                                                        der TrinkwV eigentlich übersehen werden<br />

                                                        konnte, dass es bundesweit nur eine bestimmte<br />

                                                        Anzahl qualifizierter Labore<br />

                                                        gibt, die Trinkwasseruntersuchungen auf<br />

                                                        Legionellen innerhalb der mit Inkrafttreten<br />

                                                        der Verordnungsnovelle ursprünglich<br />

                                                        initiierten Jahresfrist hätten durchführen<br />

                                                        können, und die Erledigung der absehbaren<br />

                                                        Auftragsflut selbstverständlich einige<br />

                                                        Zeit in Anspruch nehmen würde. Mit derart<br />

                                                        übereiltem Aktionismus und unrealistischen<br />

                                                        Fristen war erkennbar niemandem<br />

                                                        gedient – mochte das Ziel, die Lebensmittelqualität<br />

                                                        des Trinkwassers durchgängig<br />

                                                        zu sichern, auch noch so ehrenwert und<br />

                                                        objektiv notwendig sein.<br />

                                                        Die Notwendigkeit zur Änderung der<br />

                                                        Fristenregelung war sowohl dem Bundesministerium<br />

                                                        für Verkehr, Bauen und<br />

                                                        Stadtentwicklung (BMVBS) als auch<br />

                                                        dem Bundesministerium für Gesundheit<br />

                                                        (BMG) spätestens durch einen Schriftwechsel<br />

                                                        zwischen GdW-Präsident Axel<br />

                                                        Gedaschko und den Bundesministern Dr.<br />

                                                        Peter Ramsauer, MdB, und Daniel Bahr,<br />

                                                        MdB, bewusst; die Verordnung schien<br />

                                                        in diesem neuralgischen Punkt von jetzt<br />

                                                        auf gleich aber nicht mehr korrigierbar.<br />

                                                        Die Gesundheitsämter waren daher zunächst<br />

                                                        gehalten, auf der Grundlage der<br />

                                                        bestehenden Regelung den geschuldeten<br />

                                                        Beprobungsnachweis zu verwalten; bei<br />
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                                                        Meldepflicht- und Fristversäumnissen<br />

                                                        sowie Überschreitungen des höchstzulässigen<br />

                                                        Legionellengehalts hätten sie ab 1.<br />

                                                        November 2012 von Amts wegen aktiv<br />

                                                        werden müssen.<br />

                                                        Da es sich für die Wohnungswirtschaft<br />

                                                        rein arbeitspraktisch und darüber hinaus<br />

                                                        wegen der nur begrenzt verfügbaren Laborkapazitäten<br />

                                                        als kaum machbar erwiesen<br />

                                                        hatte, den Obliegenheiten der TrinkwV<br />

                                                        termingerecht nachzukommen, war<br />

                                                        der Gesetzesgeber gut beraten, den Einwänden<br />

                                                        der wohnungswirtschaftlichen<br />

                                                        Verbände zu folgen und die Novelle der<br />

                                                        TrinkwV praktikabler zu gestalten. Der<br />

                                                        Beschluss des Bundesrates vom 12. Oktober<br />

                                                        2012, der in vielen Punkten auf einem<br />

                                                        Kompromiss der beiden vorgenannten<br />

                                                        Ministerien beruht, trägt dieser Erkenntnis<br />

                                                        Rechnung.<br />

                                                        Wie geht’s weiter?<br />

                                                        Aus nachvollziehbaren Praktikabilitätsgründen<br />

                                                        wurde seitens des Bundesverbandes<br />

                                                        deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen<br />

                                                        (GdW) eine Verlängerung<br />

                                                        des gesetzlich festgelegten Beprobungszyklus<br />

                                                        von einem Jahr auf drei Jahre angeregt<br />

                                                        und den politischen Instanzen frühzeitig<br />

                                                        zur Berücksichtigung empfohlen. Der Beschluss<br />

                                                        des Bundesrates, die vorgeschlagene<br />

                                                        Beprobung im Abstand von drei Jahren<br />

                                                        statt zwölf Monaten in der Trinkwasserverordnung<br />

                                                        zu verankern, ist zu begrüßen.<br />

                                                        Dies umso mehr, als die Drei-Jahres-Frist<br />

                                                        rückwirkend zum 1. November 2011 gilt,<br />

                                                        so dass den Wohnungsanbietern nunmehr<br />

                                                        kaum noch der Vorwurf zu machen sein<br />

                                                        dürfte, man habe Fristen pflichtwidrig versäumt<br />

                                                        oder gar fahrlässig die geschuldete<br />

                                                        Beprobung unterlassen. Einer ordnungsrechtlichen<br />

                                                        oder gar strafrechtlichen Verfolgung<br />

                                                        wäre nach menschlichem Ermessen<br />

                                                        somit die Grundlage entzogen.<br />

                                                        Ausnahme: Für öffentliche Einrichtungen<br />

                                                        wie Krankenhäuser gilt nach wie vor die<br />

                                                        Jahresfrist. Jeder Klinikbetreiber muss<br />

                                                        also jährlich eine labortechnische Untersuchung<br />

                                                        des Trinkwassers auf Legionellenbefall<br />

                                                        beauftragen und nachweisen.<br />

                                                        TrinkwV-Novelle näher, nämlich flächendeckend<br />

                                                        für garantiert legionellenfreies<br />

                                                        Brauchwasser in Lebensmittelqualität zu<br />

                                                        sorgen. Schließlich dürfte es weder dem<br />

                                                        Verordnungsgeber noch den Gesundheitsämtern<br />

                                                        darum gehen, die Wohnungswirtschaft<br />

                                                        mit Rechtsmitteln zu verfolgen.<br />

                                                        Übergeordnetes Ziel muss vielmehr<br />

                                                        auch in Zukunft sein, die Bewohner von<br />

                                                        Mehrparteienhäusern und größeren Liegenschaften,<br />

                                                        die unter die TrinkwV fallen,<br />

                                                        durch praktikable Vorsorgemaßnahmen<br />

                                                        vor potenziell gesundheitsschädlichem<br />

                                                        Kontakt mit legionellenhaltigem Trinkwasser<br />

                                                        und kontaminiertem Brauchwasserdampf<br />

                                                        zu schützen. Alles andere wären<br />

                                                        Verwaltungskapriolen, die niemand wirklich<br />

                                                        braucht.<br />

                                                        Was ist zu tun?<br />

                                                        Gehen wir davon aus, dass die Beprobung<br />

                                                        einer Großanlage zur Trinkwassererwärmung<br />

                                                        gemäß TrinkwV fristgemäß<br />

                                                        erfolgt und in der betreffenden Liegenschaft<br />

                                                        die labortechnische Untersuchung<br />

                                                        auf Legionellen wie gefordert in Auftrag<br />

                                                        gegeben wurde und ordnungsgemäß<br />

                                                        stattgefunden hat; dann gilt es für die<br />

                                                        Liegenschaftsverwaltung, die Bewohner<br />

                                                        der beprobten Gebäude über das Ergebnis<br />

                                                        der labortechnischen Untersuchungen<br />

                                                        in geeigneter Weise in Kenntnis zu setzen.<br />

                                                        Nach § 21 TrinkwV müssen Inhaber von<br />

                                                        Trinkwasserinstallationen den Verbrauchern<br />

                                                        geeignetes und aktuelles Informationsmaterial<br />

                                                        über die Qualität des zur<br />

                                                        Verfügung gestellten Trinkwassers auf<br />

                                                        Basis der Untersuchungsergebnisse nach<br />

                                                        § 14 Abs. 3 TrinkwV schriftlich oder mittels<br />

                                                        eines Aushangs an geeigneter Stelle<br />

                                                        – z.B. im Eingangsbereich oder Treppenhaus<br />

                                                        – übermitteln. Die dem Wohnungsunternehmen<br />

                                                        zugegangenen Laborbefunde<br />

                                                        sind allen betroffenen Verbrauchern<br />

                                                        unverzüglich schriftlich oder durch<br />

                                                        Aushang bekanntzumachen. Zu diesem<br />

                                                        Selbstverständlich bringt das bloße Lockern<br />

                                                        zu enger gesetzlicher Fristen noch<br />

                                                        niemanden dem eigentlichen Ziel der<br />

                                                        Beprobungszyklus:<br />

                                                        Großanlagen zur Trinkwassererwärmung müssen alle drei Jahre auf Legionellenbefall untersucht werden.<br />
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                                                    Zweck hält beispielsweise der VSWG,<br />

                                                        Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften<br />

                                                        e.V., für seine Mitgliedsunternehmen<br />

                                                        Textbausteine zum Verfassen<br />

                                                        differenzierter Informationsbriefe an die<br />

                                                        Mieter bereit.<br />

                                                        Unterschiedliche Befunde<br />

                                                        Bei der Benachrichtigung der Hausbewohner<br />

                                                        über die Ergebnisse labortechnischer<br />

                                                        Untersuchungen der Leitungswasserqualität<br />

                                                        sind u.a. auch die Referenzwerte zu<br />

                                                        beachten, die für unterschiedliche Befallsstufen<br />

                                                        gelten: Die nach Trinkwasserverordnung<br />

                                                        einzuhaltende Legionellenkonzentration<br />

                                                        (technischer Maßnahmenwert)<br />

                                                        beträgt 100 KBE/100 ml (= kolonienbildende<br />

                                                        Einheiten pro 100 Milliliter). Darunterliegende<br />

                                                        Werte liegen im zulässigen<br />

                                                        Bereich und gelten damit als unbedenklich.<br />

                                                        Probenergebnis 0 bis 100 KBE:<br />

                                                        Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte<br />

                                                        sind eingehalten. Die Untersuchung<br />

                                                        auf Legionellen ergibt aus hygienischer<br />

                                                        Sicht keinen Grund zur Beanstandung.<br />

                                                        Probenergebnis 100 bis 1.000 KBE:<br />

                                                        Der Maßnahmewert der Trinkwasserverordnung<br />

                                                        ist überschritten. Das Gesundheitsamt<br />

                                                        wird darüber entweder direkt<br />

                                                        durch das beauftragte und entsprechend<br />

                                                        bevollmächtigte Labor oder unverzüglich<br />

                                                        durch das Wohnungsunternehmen bzw.<br />

                                                        den verantwortlichen Anlagenbetreiber<br />

                                                        informiert.<br />

                                                        Bei den beanstandeten Konzentrationen<br />

                                                        besteht normalerweise keine Gesundheitsgefährdung.<br />

                                                        Erst bei starken Überschreitungen<br />

                                                        ab 10.000 KBE pro 100<br />

                                                        ml Wasser ist von einer möglichen Gesundheitsgefährdung<br />

                                                        auszugehen. Der<br />

                                                        festgestellte Wert gibt jedoch Anlass zur<br />

                                                        Überprüfung des installierten anlagentechnischen<br />

                                                        Systems.<br />

                                                        Legionellenbefall immer aktuell:<br />

                                                        Hier ein Bericht aus der Hanau-Post, Samstag, 17. November 2012.<br />

                                                        In diesem Zusammenhang werden zusätzliche<br />

                                                        Wasserproben entnommen, um<br />

                                                        die Trinkwasserinstallation besser beurteilen<br />

                                                        zu können. Weiterhin wird die<br />

                                                        Anlage in hygienischer und technischer<br />

                                                        Hinsicht überprüft. Bei einer Objektbegehung<br />

                                                        wird das Warmwassernetz auf<br />

                                                        mögliche Ursachen der erhöhten Werte<br />

                                                        12<br />
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                                                        untersucht; dabei kann es sich z. B. um<br />

                                                        Fehler in der Zirkulation, zu niedrige<br />

                                                        Temperaturen, fehlende Wasserentnahme<br />

                                                        u.a.m. handeln. Die ermittelten Ursachen<br />

                                                        für die erhöhte Legionellenkonzentration<br />

                                                        werden anschließend behoben. Gegebenenfalls<br />

                                                        muss die Installation gespült oder<br />

                                                        eventuell auch desinfiziert werden. Die<br />

                                                        Notwendigkeit kann sich regelmäßig jedoch<br />

                                                        erst aus der hygienisch-technischen<br />

                                                        Überprüfung ergeben. Nach Abschluss<br />

                                                        der Maßnahmen wird die Anlage erneut<br />

                                                        überprüft.<br />

                                                        Probenergebnis 1.000 bis 10.000 KBE:<br />

                                                        Der Maßnahmewert der Trinkwasserverordnung<br />

                                                        wurde überschritten. Das<br />

                                                        Gesundheitsamt wird darüber in der<br />

                                                        Regel automatisch durch das Labor<br />

                                                        informiert. Innerhalb der gemessenen<br />

                                                        Konzentrationen besteht für gesunde<br />

                                                        Erwachsene zwar kein unmittelbares Risiko.<br />

                                                        Erst bei starken Überschreitungen<br />

                                                        ab 10.000 KBE pro 100 ml Wasser wird<br />

                                                        von einer möglichen Gesundheitsgefahr<br />

                                                        ausgegangen. Allerdings ist ein erhöhter<br />

                                                        Handlungsbedarf zur Überprüfung<br />

                                                        der Anlage angezeigt. Da legionellenbedingte<br />

                                                        Krankheitsfälle nach derzeitigem<br />

                                                        Erkenntnisstand vorzugsweise bei Menschen<br />

                                                        mit geschwächtem Immunsystem<br />

                                                        (nach Operationen, Transplantationen<br />

                                                        etc.) auftreten, sind Personen, die krank<br />

                                                        oder rekonvaleszent sind, oder pflegende<br />

                                                        Angehörige vorsichtshalber über das Laborergebnis<br />

                                                        der Legionellenbeprobung<br />

                                                        und die denkbaren Risiken zu informieren.<br />

                                                        Die weiteren Maßnahmen entsprechen<br />

                                                        dem Vorgehen beim im vorheri -<br />

                                                        gen Absatz behandelten Probenergebnis<br />

                                                        100 bis 1.000 KBE.<br />

                                                        Probenergebnis über 10.000 KBE:<br />

                                                        Der Maßnahmewert der Trinkwasserverordnung<br />

                                                        wurde erheblich überschritten.<br />

                                                        Das Gesundheitsamt wird darüber automatisch<br />

                                                        unverzüglich durch das untersuchende<br />

                                                        Labor unterrichtet, da von einer<br />

                                                        akuten Gesundheitsgefahr auszugehen<br />

                                                        ist. Aus diesem Grund kann es erforderlich<br />

                                                        sein, die Warmwasserversorgung bis<br />

                                                        auf weiteres zu unterbrechen. Sofern das<br />

                                                        Warmwasser mit Einwilligung des Gesundheitsamtes<br />

                                                        bedingt weiter verwendet<br />

                                                        werden darf, sind konkrete Verhaltensempfehlungen<br />

                                                        gegenüber den Hausbewohnern<br />

                                                        auszusprechen; z.B.:<br />

                                                        Vorbild Natur: Die Qualität von „reinem“ Wasser ist durch Referenzwerte der Trinkwasserverordnung defi niert.<br />

                                                        • Beim Duschen ist streng darauf zu<br />

                                                        achten, dass es nicht zu einer<br />

                                                        Vernebelung des Wassers kommt.<br />

                                                        • Es ist zu vermeiden, Wasserdampf<br />

                                                        beim Duschen oder Baden einzuatmen.<br />

                                                        • Trinkwasserfilter sind vor allem in der<br />

                                                        Küche zu verwenden.<br />

                                                        • Aus legionellenbefallenen Leitungen<br />

                                                        stammendes Trinkwasser ist vor<br />

                                                        jeder weiteren Verwendung<br />

                                                        abzukochen.<br />

                                                        Darüber hinaus sind unverzüglich alle<br />

                                                        notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,<br />

                                                        um die bestehende Gesundheitsgefährdung<br />

                                                        zu beseitigen. Hierzu werden zusätzliche<br />

                                                        Wasserproben benötigt, um den<br />

                                                        Kontaminationsherd zu lokalisieren. Als<br />

                                                        Sofortmaßnahme wird die befallene Anlage<br />

                                                        gespült und desinfiziert. Darüber hinaus<br />

                                                        sind im Zuge der Mängelbeseitigung<br />

                                                        Maßnahmen wie beim Probenergebnis<br />

                                                        unter 10.000 KBE zu ergreifen.<br />

                                                        Weiterhin ist bei Vorhandensein einer<br />

                                                        Wasseraufbereitungsanlage, die im Verantwortungsbereich<br />

                                                        des Wohnungsunternehmens<br />

                                                        liegt, die Verwendung geeigneter<br />

                                                        Wasseraufbereitungsstoffe in erforderlicher<br />

                                                        Konzentration zu erwägen, falls<br />

                                                        anderweitig keine dauerhafte Abhilfe in<br />

                                                        Aussicht steht.<br />

                                                        Lösungswege<br />

                                                        Legionellen haben in Trinkwasserleitungen<br />

                                                        nichts zu suchen. Vorhandene Bakterienstämme<br />

                                                        zu beseitigen und auf Dauer<br />

                                                        aus den wasserführenden Systemen fernzuhalten,<br />

                                                        ist eine Aufgabe, der sich Wissenschaft<br />

                                                        und Forschung ebenso anzunehmen<br />

                                                        haben wie die Industrie und das<br />

                                                        SHK-Handwerk. Dabei ist zu beachten,<br />

                                                        dass Legionellen in Trinkwasserleitungen<br />

                                                        ein wiederkehrendes Problem darstellen,<br />

                                                        das bislang meist nur vorübergehend gelöst<br />

                                                        werden konnte:<br />

                                                        <strong>Caparol</strong> • WOBAU Report 15 – 2013<br />

                                                        13

                                                    

                                                    „Konventionelle Verfahren wie zum Beispiel<br />

                                                        Chlorung oder Überhitzung scheitern<br />

                                                        in der Regel daran, dass sich in den<br />

                                                        Verkrustungen der Leitungen Keime und<br />

                                                        Legionellen einnisten, die den üblichen<br />

                                                        Reinigungsmethoden entgehen“, konstatiert<br />

                                                        Prof. Dr.-Ing. Christian Hechtl, der<br />

                                                        seit über 45 Jahren auf dem Gebiet der<br />

                                                        Wasserreinhaltung im In- und Ausland<br />

                                                        forscht.<br />

                                                        Keime, Viren, Legionellen und andere<br />

                                                        unerwünschte Inhaltsstoffe in den Wasserleitungen<br />

                                                        lassen sich nach Darstellung<br />

                                                        von Prof. Hechtl jedoch mikromechanisch<br />

                                                        zerstören. Mikromechanisch bedeutet,<br />

                                                        dass Fliehkräfte in einem an das<br />

                                                        Leitungssystem angeschlossenen Aggregat<br />

                                                        für Scherspannungen sorgen, die Innenschwingungen<br />

                                                        in den Wassermolekülen<br />

                                                        hervorrufen.<br />

                                                        Diese Aktivierung bewirkt dann ein Zerbersten<br />

                                                        der Moleküle und mit ihnen eine<br />

                                                        nahezu restlose Zerstörung der vorhandenen<br />

                                                        Legionellen. Nach diesem Prinzip<br />

                                                        funktioniert beispielsweise das patentierte<br />

                                                        Aqua-Proton-Gerät, das Prof. Hechtl zum<br />

                                                        Legionellenschutz der Trinkwasserinstallation<br />

                                                        von Wohngebäuden über Jahre<br />

                                                        entwickelt hat und seit 2011 vermarktet.<br />

                                                        Besonderheit: Das wartungsfreie Aqua-<br />

                                                        Proton-Gerät wird permanent durchströmt<br />

                                                        und beseitigt zum Zeitpunkt der<br />

                                                        Installation vorhandene ebenso wie eventuell<br />

                                                        nachwachsende oder nachrückende<br />

                                                        Legionellen unablässig und mit extrem<br />

                                                        hohem Wirkungsgrad. Die Anpassung an<br />

                                                        die anlagentechnischen Gegebenheiten<br />

                                                        vor Ort erfolgt objektspezifisch.<br />

                                                        Weitere Methoden<br />

                                                        Bei extremer Kontamination kann das<br />

                                                        Gesundheitsamt zur Abwehr drohender<br />

                                                        Infektionsgefahren Desinfektionsmaßnahmen<br />

                                                        vorschlagen oder anordnen. Eine<br />

                                                        professionell durchgeführte Desinfektionsmaßnahme<br />

                                                        erfasst die Trinkwasserinstallation<br />

                                                        von der lokalisierten Kontaminationsstelle<br />

                                                        bis zum Entnahmeort in der<br />

                                                        Wohnung des Verbrauchers. Während der<br />

                                                        Desinfektion steht kein Trinkwasser zur<br />

                                                        Verfügung; gegebenenfalls muss es für die<br />

                                                        Bewohner derweil anderweitig beschafft<br />

                                                        bzw. bereitgestellt werden.<br />

                                                        Vor Beginn einer solchen Desinfektionsmaßnahme<br />

                                                        sind die Ursache und die Stelle<br />

                                                        der Kontamination möglichst eindeutig<br />

                                                        zu ermitteln. In die Abklärung ist auch die<br />

                                                        zentrale Wasserversorgung einzubeziehen.<br />

                                                        Die anschließende Sanierung soll sich in<br />

                                                        jedem Fall natürlich auch auf die vermutete<br />

                                                        oder eindeutig ermittelte Kontaminationsstelle<br />

                                                        erstrecken.<br />

                                                        Nicht desinfizierbare Anlagenteile, die als<br />

                                                        potenziell kontaminiert gelten, sind zu<br />

                                                        erneuern. Denn eine Anlagendesinfektion<br />

                                                        macht nur Sinn, wenn die Ursachen der<br />

                                                        Kontamination sicher beseitigt werden.<br />

                                                        Die Anlagendesinfektion erfolgt entweder<br />

                                                        thermisch oder durch chemische Mittel.<br />

                                                        Die Wirksamkeit kann jeweils durch eine<br />

                                                        vorhergehende Spülung mit Wasser oder<br />

                                                        durch pulsierenden Luftzusatz gesteigert<br />

                                                        werden.<br />

                                                        Nach jeder Anlagendesinfektion ist die<br />

                                                        mikrobielle Beschaffenheit des Leitungswassers<br />

                                                        durch eine zugelassene Trinkwasseruntersuchungsstelle<br />

                                                        labortechnisch erneut<br />

                                                        zu kontrollieren.<br />

                                                        Thermische Desinfektion<br />

                                                        Erfolgt die Beseitigung von Legionellen im<br />

                                                        häuslichen Trinkwasser durch Erhitzung,<br />

                                                        hängt der Erfolg sowohl von der Höhe<br />

                                                        der einwirkenden Temperatur als auch<br />

                                                        von der zeitlichen Dauer der Maßnahme<br />

                                                        ab. Es hat sich gezeigt, dass Legionellen<br />

                                                        bei einer Erwärmung des Leitungswassers<br />

                                                        auf mindestens 70° C absterben, wobei<br />

                                                        jede Zapfstelle mindestens drei Minuten<br />

                                                        zu spülen ist.<br />

                                                        Chemische Desinfektion<br />

                                                        Zur chemischen Anlagendesinfektion<br />

                                                        werden laut GdW bevorzugt Natriumhypochlorit,<br />

                                                        Chlordioxid oder Wasserstoffperoxid<br />

                                                        eingesetzt. Die Konzentrationen<br />

                                                        der Desinfektionsmittel liegen dabei<br />

                                                        deutlich über den zur Desinfektion des<br />

                                                        Trinkwassers gemäß TrinkwV zulässigen<br />

                                                        Konzentrationen. Die erforderlichen Reaktions-<br />

                                                        bzw. Einwirkzeiten können bis<br />

                                                        zu 24 Stunden betragen. Die Wirksamkeit<br />

                                                        des verwendeten Desinfektionsmittels ist<br />

                                                        an jeder Entnahmestelle zu kontrollieren<br />

                                                        und zu dokumentieren.<br />

                                                        UV-Bestrahlung<br />

                                                        Legionellen im Trinkwasser können auch<br />
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                                                        durch UV-Bestrahlung mit einer Wellenlänge<br />

                                                        von 254 nm abgetötet werden.<br />

                                                        Die Lebenserwartung der einzusetzenden<br />

                                                        UV-Röhren beläuft sich auf 8.000 bis<br />

                                                        10.000 Stunden. Bei Wartungsarbeiten<br />

                                                        (z.B. bei einem Röhrenaustausch) darf<br />

                                                        das Wasser dann nicht am Gerät vorbeigeschleust<br />

                                                        werden. Es ist deshalb ratsam,<br />

                                                        grundsätzlich zwei Geräte einzubauen.<br />

                                                        Allerdings zeigt das Verfahren bei einem<br />

                                                        Biofilm an den Innenwänden der Leitungen<br />

                                                        keine Wirkung. Die betreffende Anlage<br />

                                                        muss folglich zunächst vom Biofilm<br />

                                                        befreit werden. Um eine einwandfreie<br />

                                                        Wasserbeschaffenheit zu gewährleisten,<br />

                                                        ist das System in Abhängigkeit von der zu<br />

                                                        beseitigenden Kontamination zusätzlich<br />

                                                        periodisch zu spülen und thermisch oder<br />

                                                        chemisch zu desinfizieren. Durch die UV-<br />

                                                        Bestrahlung kommt es je nach Dosierung<br />

                                                        als Nebeneffekt regelmäßig zur Umwandlung<br />

                                                        von Nitrat in Nitrit. Die gebildete<br />

                                                        Menge ist abhängig von der jeweiligen<br />

                                                        Bestrahlungsdosis, der Wellenlänge und<br />

                                                        der Nitratkonzentration im Trinkwasser.<br />

                                                        Überschreitungen des Grenzwertes der<br />

                                                        TrinkwV für Nitrit sind durch Beprobung<br />

                                                        auszuschließen.<br />

                                                        Wer zahlt was?<br />

                                                        Natürlich dürften insbesondere Wohnungsmieter<br />

                                                        in Liegenschaften, die gemäß<br />

                                                        novellierter TrinkwV von den Gesundheitsämtern<br />

                                                        zu kontrollieren sind, über<br />

                                                        zusätzliche Wohnnebenkosten wenig erfreut<br />

                                                        sein. Nach dem „Solarstromcent“<br />

                                                        nun auch noch ein turnusmäßig wiederkehrender<br />

                                                        „Legionellen-Beprobungsobulus“<br />

                                                        – das trübt zunächst einmal die<br />

                                                        Freude am Wohnen. Verständlich. Allerdings<br />

                                                        ist auch nicht einzusehen, dass die<br />

                                                        Eigentümer bzw. Vermieter die Kostenlast<br />

                                                        alleine schultern. Nutznießer von Leitungswasser<br />

                                                        in gesicherter Lebensmittelqualität<br />

                                                        sind schließlich in erster Linie die<br />

                                                        Bewohner, mithin die Mieter. Für die Vermieter<br />

                                                        bzw. das Facility Management der<br />

                                                        jeweiligen Liegenschaft entsteht zunächst<br />

                                                        die Pflicht, ihre Mieter über anstehende-<br />

                                                        Beprobungsmaßnahmen sowie deren Sinn<br />

                                                        und Zweck zu informieren. Dabei sollte<br />

                                                        man ihnen am besten gleich die Größenordnung<br />

                                                        der entstehenden Kosten und<br />

                                                        deren Verteilung mitteilen, empfiehlt der<br />

                                                        GdW.<br />

                                                        Laborkosten umlagefähig<br />

                                                        Nach aktuellem Stand der Rechtsprechung<br />

                                                        dürfte unstrittig sein, dass Kosten für die<br />

                                                        gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen<br />

                                                        des Leitungswassers auf Legionellen<br />

                                                        als Kosten des Betriebs einer hauseigenen<br />

                                                        Wasserversorgungsanlage anzusehen<br />

                                                        sind, die gemäß § 2 Nr. 2 Betriebskostenverordnung<br />

                                                        (BetrKV) eine Zahlpflicht<br />

                                                        der Mieter begründen. Denn sie<br />

                                                        entstehen gemäß § 1 Abs. 1 BetrKV in Übereinstimmung<br />

                                                        mit § 556 BGB laufend durch<br />

                                                        den bestimmungsgemäßen Gebrauch der<br />

                                                        Einrichtung. Somit sind sie als notwendige<br />

                                                        – vom Gesetzgeber vorgeschriebene – regelmäßige<br />

                                                        Untersuchungen anzusehen, die der<br />

                                                        Betriebssicherheit einer gebrauchstauglich<br />

                                                        zu erhaltenden technischen Anlage dienen.<br />

                                                        Kosten, die mit den regelmäßigen Untersuchungen<br />

                                                        verbunden sind, haben auch analog<br />

                                                        zu einem Urteil des Bundesgerichtshofes<br />

                                                        (BGH-Urteil Az VIII ZR 123/06 vom<br />

                                                        14.02.2007) die Mieter zu tragen. Pro Laboruntersuchung<br />

                                                        ist nach heutigem Stand mit<br />

                                                        25 € bis 60 € zu rechnen. Eine Zahlpflicht in<br />

                                                        dieser Größenordnung dürfte für die meisten<br />

                                                        Mieterhaushalte zwar unangenehm,<br />

                                                        aber dennoch tragbar sein. Die Häufigkeit<br />

                                                        umlagefähiger Beprobungen hat sich dabei<br />

                                                        nach der geltenden TrinkwV zu richten, bei<br />

                                                        einem dreijährigen Beprobungsturnus also<br />

                                                        einmal innerhalb dieses Zeitraums.<br />

                                                        Nachbesserung zahlt der Vermieter<br />

                                                        Wird aufgrund der Beprobungen festgestellt,<br />

                                                        dass der Legionellenbefall des Trinkwassers<br />

                                                        so hoch ist, dass Maßnahmen zur<br />

                                                        Beseitigung ergriffen werden müssen, hat<br />

                                                        für die Umsetzung allein der Vermieter bzw.<br />

                                                        Wohnungseigentümer aufzukommen. Dies<br />

                                                        ergibt sich aus seiner Verpflichtung zur Gewährung<br />

                                                        eines vertragsgemäßen Gebrauchs<br />

                                                        der vermieteten Wohnung gemäß § 535<br />

                                                        BGB. Die Verpflichtung des Vermieters zur<br />
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                                                    Kostenübernahme notwendiger Reparaturen<br />

                                                        erstreckt sich auch auf die Kosten von<br />

                                                        Nachuntersuchungen nach Behebung eines<br />

                                                        Legionellenbefalls, da sie allein durch die<br />

                                                        Mangelhaftigkeit der Wasserversorgungsanlage<br />

                                                        verursacht wurden.<br />

                                                        Mieterhöhung für Zusatzinstallationen<br />

                                                        Anders sieht es hingegen aus, wenn zusätzliche<br />

                                                        Probenahmestellen zur orientierenden<br />

                                                        Untersuchung in das Wasserversorgungssystem<br />

                                                        eines Wohngebäudes zu<br />

                                                        integrieren sind. Dies wird stets an mehreren<br />

                                                        Stellen im Vor- und Rücklauf vorgenommen<br />

                                                        werden und – bei einem Gebäude<br />

                                                        mit beispielhaft angenommenen 40 Wohneinheiten<br />

                                                        – nach aktuellem Stand pro zu<br />

                                                        installierendem Probenahmeventil Kosten<br />

                                                        von etwa 250 € bis 500 € mit sich bringen.<br />

                                                        Da der Einbau auf gesetzlichen Vorschriften<br />

                                                        der TrinkwV beruht, die jeden<br />

                                                        Wohnungseigentümer zur fristgemäßen<br />

                                                        Vornahme verpflichten, ist nach Einschätzung<br />

                                                        des GdW eine Mieterhöhung gemäß<br />

                                                        § 559 BGB zulässig.<br />

                                                        Wo ist zu beproben?<br />

                                                        Die überarbeitete Empfehlung des Umweltbundesamtes<br />

                                                        (www.uba.de) nach<br />

                                                        Anhörung der Trinkwasserkommission<br />

                                                        „Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen<br />

                                                        auf Legionellen<br />

                                                        nach Trinkwasserverordnung“ ist im Internet<br />

                                                        veröffentlicht unter:<br />

                                                        http://www.umweltdaten.de/wasser/<br />

                                                        themen/trinkwasserkommission/internetlegionellen-empfehlung.pdf.<br />

                                                        Zu beachten ist in diesem Dokument vor<br />

                                                        allem Punkt 4 „Festlegung der Probenahmestellen“:<br />

                                                        „Die Entnahmestellen für die<br />

                                                        Proben (…) sollen so gewählt werden, dass<br />

                                                        jeder Steigstrang erfasst wird. Dies bedeutet<br />

                                                        nicht, dass Proben aus allen Steigsträngen<br />

                                                        zu entnehmen sind. Voraussetzung<br />

                                                        für die Auswahl ist, dass die beprobten<br />

                                                        Steigstränge eine Aussage über die nicht<br />

                                                        beprobten Steigstränge zulassen (beispielsweise<br />

                                                        weil sie ähnlich/gebaut sind, gleichartige<br />

                                                        Gebäudebereiche versorgen und<br />

                                                        gleich genutzt werden oder möglichst hydraulisch<br />

                                                        ungünstig liegen). Bei Trinkwasser-Installationen<br />

                                                        mit vielen Steigsträngen<br />

                                                        sind vorrangig die Bereiche zu berücksich-<br />

                                                        tigen, in denen das Wasser zum Duschen<br />

                                                        entnommen wird.“<br />

                                                        Allerdings soll die Festlegung der Probenahmestellen<br />

                                                        durch hygienisch-technisch<br />

                                                        kompetentes Personal (z.B. technische<br />

                                                        Inspektionsstellen, Fachplaner oder Installateurbetriebe)<br />

                                                        mit nachgewiesener<br />

                                                        Qualifikation erfolgen. Qualifikationsnachweise<br />

                                                        sind insbesondere Bescheinigungen<br />

                                                        oder Zertifikate von Schulung<br />

                                                        z. B. nach VDI 6023 8 oder der Nachweis<br />

                                                        der Teilnahme an einer DVGW-Schulung<br />

                                                        speziell zu Probennahmen zur systemischen<br />

                                                        Untersuchung auf Legionellen in<br />

                                                        Trinkwasser-Installationen.<br />

                                                        Das heißt, dass die Proben entweder durch<br />

                                                        einen externen Sanitärbetrieb oder durch<br />

                                                        in der Wohnungswirtschaft beschäftigte<br />

                                                        qualifizierte Sanitärinstallateure entnommen<br />

                                                        werden sollen, nicht jedoch durch das<br />

                                                        mit der Analyse zu beauftragende Labor.<br />

                                                        Das Wohnungsunternehmen bzw. der Betreiber<br />

                                                        einer zu beprobenden Trinkwasserinstallation<br />

                                                        entscheidet, ob eine qualifizierte<br />

                                                        Person mit der Festlegung der<br />

                                                        vor Ort zu untersuchenden Steigstränge<br />

                                                        beauftragt wird oder ob ausnahmslos alle<br />

                                                        Steigstränge beprobt werden sollen.<br />

                                                        Bleirohre ade<br />

                                                        Vor allem in älteren Wohngebäuden, die<br />

                                                        aus der Zeit vor 1973 stammen und anlagentechnisch<br />

                                                        seither nicht modernisiert<br />

                                                        wurden, finden sich noch Rohrleitungen<br />

                                                        aus Blei. Trinkwasser, das durch Rohre<br />

                                                        aus Blei fließt, kann erhöhte Bleiwerte<br />

                                                        aufweisen, die den seit 2003 geltenden<br />

                                                        gesetzlichen Grenzwert von max. 0,025<br />

                                                        mg/l überschreiten.<br />

                                                        Daraus ergeben sich konkrete gesundheitliche<br />

                                                        Gefahren insbesondere für Schwangere,<br />

                                                        ungeborene Kinder, Säuglinge und<br />

                                                        Kleinkinder, deren Organismus auf bleihaltiges<br />

                                                        Trinkwasser erfahrungsgemäß<br />

                                                        sehr sensibel reagiert. Entwicklungsverzögerungen<br />

                                                        und Behinderungen sind neben<br />

                                                        Störungen der Blutbildung und der Intelligenzentwicklung<br />

                                                        vor allem bei Säuglingen<br />

                                                        und Kleinkindern mögliche Folgen. Diesen<br />

                                                        erheblichen Gesundheitsgefährdungen<br />

                                                        gilt es vorzubeugen.<br />

                                                        Der Gesetzgeber reagiert auf diesen nicht<br />

                                                        zu tolerierenden Sachverhalt und senkt<br />

                                                        im Zuge der TrinkwV-Novelle den maximal<br />

                                                        zulässigen Grenzwert für Blei im<br />

                                                        Trinkwasser per 01.12.2013 auf 0,010<br />

                                                        mg/l ab. Somit ist es praktisch nicht mehr<br />

                                                        möglich, einwandfreies Trinkwasser<br />

                                                        aus Bleirohren zu zapfen. Das bedeutet,<br />

                                                        dass Vermieter und andere gewerbliche<br />

                                                        Wohnraumanbieter Bleirohre aus Trinkwassersystemen,<br />

                                                        für deren einwandfreies,<br />

                                                        gesundheitlich unbedenkliches<br />

                                                        Funktionieren sie einzustehen haben,<br />

                                                        entfernen und gegen unbedenkliche Materialien<br />

                                                        austauschen müssen. Parallel<br />

                                                        gilt für gewerbliche Wohnraumanbieter<br />

                                                        die Pflicht, Mieter darüber zu informieren,<br />

                                                        falls die Wasserversorgungsanlage<br />

                                                        des betreffenden Hauses zum Teil aus<br />

                                                        Blei besteht. Den allfälligen Austausch<br />

                                                        alter Bleirohre sollten ausschließlich geschulte<br />

                                                        SHK-Betriebe vornehmen, da sie<br />

                                                        für eine korrekte Neuinstallation sowie<br />

                                                        für die sachgerechte Entsorgung des Altmaterials<br />

                                                        die erforderlichen fachlichen<br />

                                                        Voraussetzungen bieten.<br />

                                                        Empfehlung: Wohnraumanbieter sind gut<br />

                                                        beraten, sich mit dem zuständigen Gesundheitsamt<br />

                                                        in Verbindung zu setzen,<br />

                                                        bevor Beprobungen und labortechnische<br />

                                                        Analysen in Auftrag gegeben werden.<br />

                                                        Dies empfiehlt sich schon deshalb, weil<br />

                                                        das Gesundheitsamt über Listen qualifizierter<br />

                                                        Dienstleister und Labore verfügt,<br />

                                                        deren Arbeitsmethoden und Befunde die<br />

                                                        Behörde im Sinne der geltenden TrinkwV<br />

                                                        anerkennt. Für weitere Auskünfte und arbeitspraktische<br />

                                                        Hilfestellungen stehen die<br />

                                                        wohnungswirtschaftlichen Verbände ihren<br />

                                                        Mitgliedsunternehmen zur Verfügung;<br />

                                                        nützlich ist gegebenenfalls, nach Checklisten<br />

                                                        und Mustertexten für rechtssichere<br />

                                                        Beauftragungen externer Dienstleister,<br />

                                                        Unterrichtungen der Mieter und Benachrichtigungen<br />

                                                        der Behörden etc. zu fragen.<br />

                                                        Nützliche Adressen zut TrinkwV:<br />

                                                        www.bdew.de<br />

                                                        www.bmg.bund.de<br />

                                                        www.bmvbs.de<br />

                                                        www.dvgw.de<br />

                                                        www.fuer-mensch-und-umwelt.de<br />

                                                        www.gdw.de<br />
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                                                        TrinkwV-Novelle<br />

                                                        Letzter Stand des Gesetzgebungsverfahrens<br />

                                                        Der Bundesrat stimmte am 12. Oktober<br />

                                                        der Änderung der Trinkwasserverordnung<br />

                                                        zu.<br />

                                                        Berlin, 13. Oktober 2012 (DAW). Am<br />

                                                        31. Au gust 2012 hatte das Bundesministerium<br />

                                                        für Gesundheit (BMG) dem Bundesrat<br />

                                                        den endgültigen Regierungsentwurf<br />

                                                        der zweiten Verordnung zur Änderung der<br />

                                                        Trinkwasserverordnung (TrinkwV) mit<br />

                                                        der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Am<br />

                                                        12. Oktober 2012 hat die Länderkammer<br />

                                                        über die erneute Änderung der Trinkwasserverordnung<br />

                                                        beraten und dem modifizierten<br />

                                                        Verordnungsentwurf nunmehr<br />

                                                        zugestimmt. Abweichend von früheren<br />

                                                        Fassungen der TrinkwV-Novelle wurde<br />

                                                        unter anderem das Untersuchungsintervall<br />

                                                        für die vorgeschriebenen regelmäßigen<br />

                                                        Legionellenprüfungen von ursprünglich<br />

                                                        einem auf drei Jahre verlängert. Das<br />

                                                        hatten insbesondere die wohnungswirtschaftlichen<br />

                                                        Verbände unter Hinweis auf<br />

                                                        die Praktikabilität der Verordnung mit<br />

                                                        Nachdruck gefordert. Beschlossen wurde<br />

                                                        auch, die Frist zur Durchführung einer<br />

                                                        Erstbeprobung von Großanlagen mit<br />

                                                        mindestens 400 Liter Fassungsvermögen<br />

                                                        bis zum 31. Dezember 2013 zu verlängern<br />

                                                        und diese Regelung rückwirkend zum<br />

                                                        1. November 2011 wirksam werden zu<br />

                                                        lassen. Erhebliche Rechtsunsicherheiten<br />

                                                        werden dadurch beseitigt.<br />

                                                        Festgelegt wurde ferner, dass nur Unternehmen<br />

                                                        und Labore, die den zuständigen<br />

                                                        Gesundheitsämtern als qualifiziert<br />

                                                        bekannt und dementsprechend dort<br />

                                                        gelistet sind, Anlagen im Sinne der novellierten<br />

                                                        TrinkwV überprüfen dürfen.<br />

                                                        Nach Abschluss der Prüfung sind die<br />

                                                        Eigentümer gehalten, dem zuständigen<br />

                                                        Gesundheitsamt innerhalb von zwei Wochen<br />

                                                        auffällige Ergebnisse der Untersuchung<br />

                                                        eigenverantwortlich mitzuteilen,<br />

                                                        falls bestimmte Grenzwerte überschritten<br />

                                                        werden. Die Pflicht, jede bestehende<br />

                                                        Großanlage zur Trinkwassererwärmung<br />

                                                        dem Gesundheitsamt anzuzeigen – wie<br />

                                                        dies ursprünglich vorgesehen war –, ist<br />

                                                        hingegen entfallen, da die Existenz einer<br />

                                                        Großanlage der Behörde ohnehin<br />

                                                        bekannt wird, sobald ein technischer<br />

                                                        Maßnahmewert überschritten wird. Die<br />

                                                        Untersuchungsergebnisse sollen dem<br />

                                                        Gesundheitsamt auch nicht mehr in jedem<br />

                                                        Fall, sondern nur noch auf Verlangen<br />

                                                        vorgelegt werden müssen.<br />

                                                        Die Prüfberichte müssen allerdings zu<br />

                                                        Kontrollzwecken vom Vermieter bzw.<br />

                                                        Anlagenbetreiber im Original zehn<br />

                                                        Jahre aufbewahrt werden. Festgestellt<br />

                                                        wird auch, dass der Wohnraumvermieter<br />

                                                        bzw. Großanlagenbetreiber die Aufwendungen<br />

                                                        für geschuldete turnusmäßige<br />

                                                        Überprüfungen des Trinkwassers<br />

                                                        auf Legionellenstämme als Betriebskosten<br />

                                                        auf die Mieter umlegen kann (nicht<br />

                                                        jedoch die Beseitigung festgestellter<br />

                                                        Mängel und dadurch erforderliche<br />

                                                        Nachkontrollen.)<br />
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                                                    Architekturpreis<br />

                                                        2012<br />

                                                        <strong>Caparol</strong> verleiht zum fünften Mal den<br />

                                                        Architekturpreis „Farbe – Struktur – Oberfläche“<br />

                                                        Gerade kleine Projekte können sehr innovativ<br />

                                                        und wegweisend sein – das beweist<br />

                                                        einmal mehr der aktuelle Architekturpreis<br />

                                                        „Farbe – Struktur – Oberfläche“, den <strong>Caparol</strong><br />

                                                        bereits zum fünften Mal auslobte.<br />

                                                        Klein und fein: der Kinosaal des Cinema<br />

                                                        Sil Plaz im graubündnerischen Ilanz wurde<br />

                                                        von der siebenköpfigen Jury mit dem<br />

                                                        ersten Preis des Architekturpreis „Farbe<br />

                                                        – Struktur – Oberfläche“ bedacht. In einem<br />

                                                        historischen Gebäude aus dem 19.<br />

                                                        Jahrhundert untergebracht, ist der kleine<br />

                                                        Saal akustisch so optimiert, dass die<br />

                                                        darüberliegenden Wohnräume durch die<br />

                                                        Vorführungen nicht beeinträchtigt werden.<br />

                                                        Dafür sorgen nicht etwa Hightech-<br />

                                                        Materialien, sondern ein alter und doch<br />

                                                        wieder neuer Werkstoff: Stampflehm.<br />

                                                        Die massiven Wände mit ihren typischen<br />

                                                        Schichtungen verleihen dem Raum zudem<br />

                                                        einen ganz eigenständigen, visuell<br />

                                                        und haptisch sehr intensiven Charakter.<br />

                                                        Die Farbigkeit leitet sich aus den natürlichen<br />

                                                        Zutaten der Region ab. Für die<br />

                                                        Planung zeichnen Capaul & Blumenthal<br />

                                                        Architects aus Ilanz verantwortlich.<br />

                                                        Preise und lobende<br />

                                                        Erwähnungen<br />

                                                        Die Preise zwei bis vier wurden gleichrangig<br />

                                                        vergeben: für das Besuchergebäude der<br />

                                                        KZ-Gedenkstätte in Dachau (Florian Nagler<br />

                                                        Architekten, München), für das Showroom-Gebäude<br />

                                                        Labels2 in Berlin (HHF<br />

                                                        Architekten, Basel) und für den Umbau<br />

                                                        der Kirche St. Jodokus in Bielefeld (Reuter<br />

                                                        Schoger Architekten, Berlin).<br />

                                                        Dazu kommen drei lobende Erwähnungen,<br />

                                                        für den Umbau des Postbetriebsgebäudes<br />

                                                        in Luzern (Enzmann Fischer AG, Zürich),<br />

                                                        für die Zürcher Wohnüberbauung Klee<br />

                                                        (Knapkiewicz & Fickert AG, Zürich) und<br />

                                                        das Besucherzentrum Herkules in Kassel<br />

                                                        (Staab Architekten, Berlin).<br />

                                                        Parallel prämierte der Wettbewerb erstmals<br />

                                                        auch Studentenentwürfe – aus 33<br />

                                                        Einreichungen wählte die Jury drei Preise<br />

                                                        und drei lobende Erwähnungen. Damit<br />

                                                        will Auslober <strong>Caparol</strong> die Planer von morgen<br />

                                                        für die konzeptionelle Bedeutung der<br />

                                                        Oberflächen sensibilisieren. Wie überhaupt<br />

                                                        der gesamte Architekturpreis als Plädoyer<br />

                                                        für ein vielschichtiges, sinnlich erfahrbares<br />

                                                        Bauen zu verstehen ist, das durch die<br />

                                                        Oberflächengestaltung mittels Farben und<br />

                                                        Strukturen um eine weitere Dimension<br />

                                                        bereichert wird.<br />

                                                        Beitrag zum Reichtum der<br />

                                                        Baukultur<br />

                                                        „Die Teilnahme am Architekturpreis<br />

                                                        hängt nicht davon ab, ob Produkte unserer<br />

                                                        Unternehmensgruppe verwendet<br />

                                                        wurden“, erklärt Dr. Ralf Murjahn, Geschäftsführender<br />

                                                        Gesellschafter der DAW.<br />

                                                        „So können wir das ganze kreative Spektrum<br />

                                                        aufgreifen und völlig unterschiedliche<br />

                                                        Oberflächenideen zeigen. Als einer der<br />

                                                        führenden Produzenten von Bautenfarben<br />

                                                        und Fassadensystemen bekennen wir uns<br />

                                                        mit dem Preis zu unserer Verantwortung<br />

                                                        für die Baukultur und wollen den Reichtum<br />

                                                        des Bauens fördern.“ Als positiver<br />

                                                        Nebeneffekt sieht Dr. Murjahn auch, dass<br />

                                                        „wir durch den Dialog mit Architekten,<br />

                                                        Planern und Gestaltern stetig unseren<br />

                                                        Blickwinkel verändern können, um so<br />

                                                        neue Produkte, neue Verfahren oder Designs<br />

                                                        zu initiieren.“<br />

                                                        Erfolgreiches Verfahren<br />

                                                        Der <strong>Caparol</strong>-Architekturpreis startete<br />

                                                        erstmals im Jahre 2004, wird zusammen<br />

                                                        mit den Architekturfachzeitschriften AIT<br />

                                                        sowie xia ausgelobt und hat sich inzwischen<br />

                                                        zu einem sehr prominenten Wettbewerb<br />

                                                        entwickelt. Dafür sorgt unter anderem<br />

                                                        das zweistufige Verfahren selbst, das<br />

                                                        für hohe Qualität und Vielfalt sorgt sowie<br />

                                                        weniger bekannte, aber innovative Projekte<br />

                                                        ins Spiel bringt. In der ersten Phase<br />

                                                        wählen unabhängige Nominierungsjuroren<br />

                                                        jeweils zehn persönliche Favoriten<br />

                                                        aus, die während der letzten beiden Jahre<br />

                                                        in Deutschland, Österreich oder der<br />
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                                                    WOBAU ARCHITEKTUR<br />

                                                        Hauptpreis: Der Bar- und Bühnenbereich des Cinema Sil Plaz ist flexibel nutzbar. Die Holzdecke wurde mit Kalkkasein gestrichen, der originale Kalkputz an den<br />

                                                        Wänden freigelegt und der alte Zementboden mit seinen Nutzungsspuren erhalten.<br />

                                                        Hauptpreis: Der neue Kinosaal des Cinema Sil Plaz mit seinen massiven Wänden aus regional gewonnenem Stampflehm. Die Decke besteht aus schilfarmierten<br />

                                                        Lehmbauplatten, der Boden aus Lehm und eingestampftem Glasschaumschotter. Das Projekt von Capaul & Blumenthal Architects aus Ilanz wurde mit dem ersten<br />

                                                        Preis des Architekturwettbewerbs „Farbe – Struktur – Oberfläche“ ausgezeichnet.<br />
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                                                    Der <strong>Caparol</strong>-Architekturpreis „Farbe – Struktur – Oberfläche“ wurde am 26. September auf der Darmstädter Mathildenhöhe verliehen. Im Bild hinten (von links):<br />

                                                        Johannes Ernst (Steidle Architekten, München), Daniele Marques (Marques AG, Luzern), Maic Auschrat (<strong>Caparol</strong>), Susanne Brandherm (b-k-i brandherm + kumrey<br />

                                                        interior architecture, Köln), Konstantin Jaspert (JSWD Architekten, Köln), Per Pedersen (Staab Architekten, Berlin), Dr. Ralf Murjahn (<strong>Caparol</strong>), Magnus Zwyssik<br />

                                                        (HHF Architects, Basel), Fabian Rügemer (Universität Kassel), Wolfgang Lorch (TU Darmstadt), Michael Ragalla (Universität Stuttgart), HG Merz (hg merz architekten<br />

                                                        museumsgestalter, Stuttgart). Vorne (von links): Ameng Zhang (Universität Karlsruhe), Katarina Schoger (Reuter Schoger Architekten, Berlin), Marcin Wasag<br />

                                                        (Universität Karlsruhe), Ramun Capaul und Gordian Blumenthal (Capaul & Blumenthal Architects, Ilanz), Karolina Kilian (stellvertretend für Tobias Schneberger von<br />

                                                        der TU Darmstadt), Martin Blank (Universität Stuttgart).<br />

                                                        Schweiz realisiert wurden. Im zweiten<br />

                                                        Schritt legt die eigentliche Jury dann die<br />

                                                        Preisträger fest.<br />

                                                        der von Maic Auschrat (<strong>Caparol</strong>) vertreten<br />

                                                        wurde, beurteilte dieselbe Jury auch<br />

                                                        die Studentenarbeiten.<br />

                                                        Fokus Wohnungsbau<br />

                                                        Die Jury<br />

                                                        In diesem Jahr standen 80 Nominierungen<br />

                                                        zur Wahl, die End-Jurierung übernahmen<br />

                                                        unter Vorsitz von Hans Günter Merz<br />

                                                        (hg merz architekten museumsgestalter,<br />

                                                        Berlin) der letztmalige Gewinner Daniele<br />

                                                        Marques (Marques AG, Luzern), Johannes<br />

                                                        Ernst (Steidle Architekten, München),<br />

                                                        Christian Hellmund (gmp Architekten,<br />

                                                        Berlin), Susanne Brandherm (b-k-i brandherm<br />

                                                        + krumrey interior architecture,<br />

                                                        Köln), Dr. Dietmar Danner (AIT, Leinfelden-Echterdingen)<br />

                                                        sowie Dr. Ralf Murjahn<br />

                                                        (<strong>Caparol</strong>). Bis auf Dr. Ralf Murjahn,<br />

                                                        Ausstellung online<br />

                                                        Im Gegensatz zu den früheren Wettbewerben<br />

                                                        werden die Ergebnisse und Nominierungen<br />

                                                        nicht in einer Ausstellung zu sehen<br />

                                                        sein. Stattdessen präsentieren sich sämtliche<br />

                                                        Arbeiten in einer Online-Ausstellung<br />

                                                        auf der <strong>Caparol</strong>-Website, zusammen mit<br />

                                                        den Ergebnissen der ersten vier Auslobungen.<br />

                                                        Freigeschaltet wurde die Schau nach<br />

                                                        der feierlichen Preisverleihung am 26.<br />

                                                        September, die traditionell auf der Mathildenhöhe<br />

                                                        in Darmstadt stattfand.<br />

                                                        www.caparol.de/architekturpreis<br />

                                                        Bitte beachten Sie: Interessante<br />

                                                        Projekte aus dem Bereich Wohnungsbau,<br />

                                                        die für den Architekturpreis<br />

                                                        eingereicht wurden,<br />

                                                        werden wir in der nächsten Ausgabe<br />

                                                        vorstellen.<br />

                                                        Der <strong>Caparol</strong> WOBAU-Report<br />

                                                        Nr. 16 erscheint im ersten Quartal<br />

                                                        2013.<br />
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                                                    WOBAU NACHHALTIGKEIT<br />

                                                        DAW-Broschüre<br />

                                                        zur Nachhaltigkeit<br />

                                                        Verantwortungsbewusst handeln<br />

                                                        In einer neuen Broschüre informieren<br />

                                                        die Deutschen Amphibolin-Werke<br />

                                                        (DAW) über ihre Aktivitäten im Bereich<br />

                                                        Nachhaltigkeit. Die Publikation<br />

                                                        bietet auf 40 Seiten einen umfassenden<br />

                                                        Einblick in die Unternehmensgeschichte<br />

                                                        und -philosophie und den aktuellen<br />

                                                        Beitrag der DAW zur Nachhaltigkeit.<br />

                                                        Hierzu hat sich Europas größter privater<br />

                                                        Hersteller von Baufarben, Lacken,<br />

                                                        Wärmedämm-Verbundsystemen und<br />

                                                        Bautenschutzprodukten auch im Zuge<br />

                                                        des Beitritts zum Global Compact der<br />

                                                        Vereinten Nationen verpflichtet.<br />

                                                        „Ein hohes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein,<br />

                                                        bedeutende Innovationen,<br />

                                                        Qualität und Beständigkeit waren<br />

                                                        schon immer Grundpfeiler der DAW-<br />

                                                        Unternehmensphilosophie. Seit ihrer<br />

                                                        Gründung sieht sich die Firmengruppe<br />

                                                        der Aufgabe verpflichtet, mit ihren Innovationen<br />

                                                        einen Beitrag für ein nachhaltiges,<br />

                                                        zukunftsverträgliches Wirtschaften<br />

                                                        zu leisten. Die neue Broschüre<br />

                                                        zeigt diesen Weg vom Anfang bis heute<br />

                                                        auf“, so Bettina Klump-Bickert, die bei<br />

                                                        den DAW sämtliche Maßnahmen im<br />

                                                        Bereich Nachhaltigkeit koordiniert.<br />

                                                        Vor allem Gebäude rücken bei der<br />

                                                        Betrachtung von Nachhaltigkeit zunehmend<br />

                                                        in den Vordergrund, da sie<br />

                                                        weltweit für mehr als ein Drittel der<br />

                                                        Treibhausgasemissionen verantwortlich<br />

                                                        sind. Die Broschüre zeigt daher ein<br />

                                                        breites Wirkungsfeld auf, um mit innovativen<br />

                                                        Beschichtungssystemen einen<br />

                                                        Beitrag für größtmöglichen Werterhalt<br />

                                                        und schöne Lebensräume zu leisten.<br />

                                                        Die DAW sind mit einem Jahresumsatz<br />

                                                        von über einer Milliarde Euro Marktführer<br />

                                                        bei Baufarben in Deutschland,<br />

                                                        Österreich und der Türkei sowie die<br />

                                                        Nummer 3 in Europa. Zur DAW-Firmengruppe<br />

                                                        gehören unter anderem<br />

                                                        die bekannten Marken <strong>Caparol</strong> und<br />

                                                        Alpina. Für sein Engagement im Bereich<br />

                                                        Nachhaltigkeit wurde das inhabergeführte<br />

                                                        Familienunternehmen von<br />

                                                        der VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.<br />

                                                        Anfang 2012 als ‚Nachhaltiger Hersteller<br />

                                                        2011‘ mit einer Silber-Medaille<br />

                                                        ausgezeichnet. Im Mai 2012 gewannen<br />

                                                        die DAW den n-tv Mittelstandspreis<br />

                                                        „Hidden Champion“ in der Kategorie<br />

                                                        „Nachhaltigkeit“.<br />

                                                        Die neue DAW-Nachhaltigkeits-Broschüre<br />

                                                        kann im Internet unter www.daw.de<br />

                                                        oder www.caparol.de heruntergeladen<br />

                                                        werden. Interessierte haben auch<br />

                                                        die Möglichkeit, sie per E-Mail unter<br />

                                                        nachhaltigkeit@daw.de anzufordern (Bestellnummer:<br />

                                                        873827).<br />

                                                        In einer neuen Broschüre informiert Deutschlands<br />

                                                        größter Baufarbenhersteller DAW über seine Aktivitäten<br />

                                                        im Bereich Nachhaltigkeit.<br />
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                                                    Eingänge und<br />

                                                        Treppenhäuser<br />

                                                        Visitenkarte der Immobilie<br />

                                                        Eingänge und Treppenhäuser werden<br />

                                                        in der Regel sehr funktional betrachtet,<br />

                                                        die farbliche Gestaltung dieser Bereiche<br />

                                                        wird eher stiefmütterlich behandelt. Dies<br />

                                                        muss und sollte nicht sein. Der gezielte<br />

                                                        Einsatz von Farbe und Material schafft<br />

                                                        eine Atmosphäre mit Mehrwert: Attraktive,<br />

                                                        saubere Eingangsbereiche und<br />

                                                        Treppenhäuser sorgen für eine leichtere<br />

                                                        Vermietbarkeit der Wohnungen.<br />

                                                        30 Prozent geringere<br />

                                                        Leerstandszeiten<br />

                                                        „Aus vielen Gesprächen mit Vorständen<br />

                                                        und Geschäftsführern in der Wohnungswirtschaft<br />

                                                        wissen wir, dass sich mietbedingte<br />

                                                        Leerstandzeiten um bis zu 30 Prozent<br />

                                                        verringern, wenn sich die Immobilie<br />

                                                        in einem gepflegten Zustand präsentiert.<br />

                                                        Insbesondere sind die Eingangs- und<br />

                                                        Foyerbereiche sowie Treppenhäuser entscheidend<br />

                                                        für den wichtigen ersten Eindruck<br />

                                                        eines Mieters, der zu einem sehr<br />

                                                        hohen Prozentsatz darüber entscheidet,<br />

                                                        ob er sich weiter mit dem Mietobjekt<br />

                                                        beschäftigt oder nicht“, berichtet Falk<br />

                                                        Böhm, Leiter Wohnungswirtschaft bei<br />

                                                        <strong>Caparol</strong>. Da in Deutschland bis auf wenige<br />

                                                        bevorzugte Gebiete in Metropolen<br />

                                                        keine Wohnungsknappheit zu verzeichnen<br />

                                                        ist, sind die Anforderungen im Mietermarkt<br />

                                                        gestiegen. Neben einem guten<br />

                                                        Allgemeinzustand der Wohnung, Kriterien<br />

                                                        wie einer gehobenen Ausstattung<br />

                                                        im Bad oder dem Wunsch nach einem<br />

                                                        Balkon achten Mieter sehr genau darauf,<br />

                                                        auf welchem Niveau sich die öffentlich<br />

                                                        zugänglichen Verkehrszonen,<br />

                                                        also Eingangs- und Empfangsbereiche,<br />

                                                        Treppenhäuser und Flure, befinden.<br />

                                                        „Langweilige Farbgestaltungen, ein<br />

                                                        schmuddeliger Eingang, trübe Flure<br />

                                                        oder Graffitis an der Fassade schrecken<br />

                                                        Mieter ab. Denn so, wie er eine Immobilie<br />

                                                        wahrnimmt, wird auch sein soziales<br />

                                                        Umfeld, Freunde, Arbeitskollegen und<br />

                                                        Familie reagieren. Sobald ein potenzieller<br />

                                                        Mieter denkt, ,hierher kann ich keine<br />

                                                        Freunde einladen‘, wird er die Wohnung<br />

                                                        nicht mieten – auch wenn ihm die Wohnung<br />

                                                        zusagt“, so Böhm.<br />

                                                        Mehr Farbe für<br />

                                                        Eingang und Co.<br />

                                                        Allgemein ist die Verweildauer in den Verkehrszonen<br />

                                                        kurz. Daher kann in diesen Bereichen<br />

                                                        Farbe intensiver und stärker gesättigt<br />

                                                        zum Einsatz kommen, um so bewusst<br />

                                                        Aufmerksamkeit zu erzeugen und den Ort<br />

                                                        zu „markieren“. Die Farbprägnanz unterstützt<br />

                                                        auf diese Weise die Orientierung.<br />

                                                        Gleiches gilt auch für starke, polarisierende<br />

                                                        Kontraste. Alles Auffällige brennt sich<br />

                                                        in unserem Erinnerungsvermögen besonders<br />

                                                        gut ein. Dies bedeutet aber nicht,<br />

                                                        dass krasse Farben und Kontraste immer<br />

                                                        die beste Farbwahl sind. Denn grundsätzlich<br />

                                                        sollten Farben und Materialien zu<br />

                                                        Architektur und Baustil passen. Die Rahmenbedingungen<br />

                                                        definieren daher, ob die<br />

                                                        Gestaltung in eine klassisch-historische,<br />

                                                        funktional-sachliche oder hochwertigrepräsentative<br />

                                                        Richtung gehen sollte.<br />

                                                        Das Bewusstsein für die ästhetische Qualität<br />

                                                        in Verkehrsbereichen nimmt allgemein<br />

                                                        zu, jedoch fehlt vielfach der Mut, ein<br />

                                                        deutliches farbliches Statement zu setzen.<br />

                                                        Außergewöhnliche Gestaltungen sind<br />

                                                        daher eher die Ausnahme. Wünschenswert<br />

                                                        wäre jedoch das „Abfärben“ individueller<br />

                                                        Konzeptideen auch auf weniger<br />

                                                        spektakuläre Eingangs- und Treppenhaussituationen.<br />

                                                        Dazu Böhm: „Attraktive<br />

                                                        Gestaltungen dieser Bereiche sind der<br />

                                                        Schlüssel für eine bessere Vermietbarkeit.<br />

                                                        Wer für eine angenehme, farblich<br />

                                                        überzeugende Atmosphäre sorgt, vermindert<br />

                                                        zudem die Wahrscheinlichkeit<br />

                                                        von Vandalismus oder Graffiti. Kürzerer<br />

                                                        Leerstand, verlängerte Renovierungsintervalle<br />

                                                        – wer in die Gestaltung von Verkehrsbereichen<br />

                                                        investiert, spart langfristig<br />

                                                        bares Geld.“<br />
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                                                    WOBAU VISITENKARTE<br />

                                                        Kocherquartier, Schwäbisch Hall: Der kräftige Farbeinsatz an Decken und Untersichten schafft spannende, ungewohnte Perspektiven.<br />
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                                                    Sol-Silikatfarbe<br />

                                                        schützt WDVS<br />

                                                        Einzigartige Anwendung in München<br />

                                                        Im Münchener Stadtteil Giesing werden<br />

                                                        seit 2012 insgesamt 40 Wohngebäude<br />

                                                        der WSB Bayern renoviert. Die vier- bis<br />

                                                        fünfgeschossigen Gebäude waren in den<br />

                                                        1980er Jahren mit einem Wärmedämm-<br />

                                                        Verbundsystem aus Polystyrol versehen<br />

                                                        worden, jetzt steht die Instandhaltung<br />

                                                        der Fassaden an.<br />

                                                        Sol-Silikat:<br />

                                                        Beste Lösung bei WDVS<br />

                                                        <strong>Caparol</strong>-Objektberater Heiko Maier berichtet,<br />

                                                        dass sich nach einer umfassenden<br />

                                                        Vor-Ort-Beratung die Verantwortlichen<br />

                                                        der WSB Bayern für den Einsatz<br />

                                                        von Histolith Sol-Silikat auf den rund<br />

                                                        80.000 m² Wandfläche entschieden. Die<br />

                                                        Fassadenfarbe – die erste Sol-Silikatfarbe<br />

                                                        mit Lithiumwasserglas überhaupt im<br />

                                                        Markt – hat sich seit ihrer Einführung<br />

                                                        2010 sowohl in der Denkmalpflege als<br />

                                                        auch bei der Sanierung und im Neubau<br />

                                                        bestens bewährt. Sie besticht durch eine<br />

                                                        einzigartige Kombination: Es ist eine<br />

                                                        mineralische Fassadenfarbe, die eine<br />

                                                        matte mineralische Oberfläche erzeugt<br />

                                                        und die dennoch die Anforderungen der<br />

                                                        VOB DIN 18363 an Dispersions-Silikatfarben<br />

                                                        erfüllt. Histolith Sol-Silikat<br />

                                                        vereint die Vorteile der bewährten Silikatfarben<br />

                                                        und der Siliconharzfarben in<br />

                                                        sich. Das heißt, sie ist hoch wetter- und<br />

                                                        lichtbeständig und weist eine geringe<br />

                                                        Verschmutzungsneigung auf. Zudem ist<br />

                                                        die Farbe frei von Weichmachern und<br />

                                                        nicht thermoplastisch.<br />

                                                        Neuartige<br />

                                                        Bindemittelkombination<br />

                                                        Der Clou ist die neuartige mineralische Bindemittelkombination<br />

                                                        mit weniger als 5 Prozent<br />

                                                        Anteil an organischen Inhaltsstoffen.<br />

                                                        Diese sorgt dafür, dass die Farbe nicht brennbar<br />

                                                        ist und auch nicht filmbildend. Histolith<br />

                                                        Sol-Silikat ist daher hoch CO 2 -durchlässig:<br />

                                                        ein entscheidender Grund für die Anwendung<br />

                                                        in der Münchener Wohnanlage.<br />

                                                        Frei von Bioziden<br />

                                                        Ausschlaggebend für die Entscheidung<br />

                                                        war auch, dass die Sol-Silikatfarbe von<br />

                                                        <strong>Caparol</strong> keine Biozide enthält. Dazu Nico<br />

                                                        Puhlmann von der WSB: „Für uns kam<br />

                                                        aus Umweltschutzgründen keine mit Bioziden<br />

                                                        eingestellte Siliconharzfarbe in Frage.<br />

                                                        Denn der chemische Zusatz wäscht sich<br />

                                                        in ein paar Jahren aus, die fungizide und<br />

                                                        algizide Wirkung ist nicht mehr gegeben<br />

                                                        und der Wirkstoff kann ins Erdreich und<br />

                                                        Grundwasser gelangen. Daher wollten wir<br />

                                                        auf jeden Fall eine mineralische Farbe und<br />

                                                        so haben uns die Eigenschaften von Histolith<br />

                                                        absolut überzeugt.“<br />

                                                        Gute Eigenschaften<br />

                                                        Die Sol-Silikatfarbe ist durch ihre Alkalität,<br />

                                                        die gute Wasserabweisung und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit<br />

                                                        für die Anwendung<br />

                                                        auf WDVS hervorragend geeignet.<br />

                                                        Der hohe pH-Wert hilft, den Befall mit<br />

                                                        Algen und Pilzen zu verzögern. Eine reine<br />

                                                        Silikatfarbe, die hygroskopisch ist und somit<br />

                                                        Wasser aufnimmt, kann nach DIN EN<br />

                                                        1062 auf wärmegedämmten Fassaden nicht<br />

                                                        verwendet werden. Außerdem bindet die<br />

                                                        Sol-Silikatfarbe mehr Pigmente als eine Silikatfarbe,<br />

                                                        es sind also sehr viel brillantere<br />

                                                        und auch dunkle Farbtöne möglich. Was bei<br />

                                                        Histolith Sol-Silikat zudem überzeugte, ist<br />

                                                        der Zusatz von Lithiumwasserglas: Es verhindert<br />

                                                        Pottasche-Ausblühungen, die unschöne<br />

                                                        Schlieren auf dem Putz verursachen.<br />

                                                        Wirtschaftliche<br />

                                                        Verabeitung<br />

                                                        Die Histolith Sol-Silikatfarbe wurde vom<br />

                                                        Münchener Malerbetrieb Alfred W. Hilz<br />

                                                        auf den mineralischen Altanstrich an der<br />

                                                        Wohnanlage aufgebracht, nachdem die<br />

                                                        24<br />

                                                        <strong>Caparol</strong> • WOBAU Report 15 – 2013

                                                    

                                                    WOBAU SOL-SILIKAT<br />

                                                        München-Giesing: Seit 2012 werden insgesamt 40 Wohngebäude der WSB Bayern renoviert. Die vier- bis fünfgeschossigen Gebäude waren in den 1980er Jahren<br />

                                                        mit einem Wärmedämm-Verbundsystem aus Polystyrol versehen worden, jetzt steht die Instandhaltung der Fassaden an.<br />

                                                        verschmutzten Fassaden gereinigt und von<br />

                                                        Algen und Pilzen befreit worden waren.<br />

                                                        Auf die Grundierung mit Sol-Silikat-Fixativ<br />

                                                        brachten die Maler in zwei Durchgängen<br />

                                                        die Schlussbeschichtung mit Histolith<br />

                                                        Sol-Silikat mittels Airlessgerät und Walzen<br />

                                                        auf – eine sehr wirtschaftliche und effektive<br />

                                                        Verarbeitungsmethode, die einheitliche,<br />

                                                        saubere Flächen garantiert.<br />

                                                        Farbgestaltung<br />

                                                        zum Wohlfühlen<br />

                                                        Die Farbgebung der Wohnblocks erfolgte<br />

                                                        in Abstimmung mit dem <strong>Caparol</strong> Farb-<br />

                                                        DesignStudio (FDS), das die Entwürfe anfertigte.<br />

                                                        Dabei waren bereits vorhandene<br />

                                                        farbige Flächen wie rote und braune Dächer,<br />

                                                        Balkonbrüstungsplatten in Warm-<br />

                                                        Weiß, unterschiedlich farbige Balkonkonstruktionen<br />

                                                        in das Konzept einzubeziehen.<br />

                                                        Die Auftraggeber entschieden sich für einen<br />

                                                        Grundfarbton, der etwas heller ausfällt als<br />

                                                        der ursprünglich geplante Fassadenton. Als<br />

                                                        Akzentflächen boten sich die Eingangsbereiche<br />

                                                        mit den Treppenhäusern an. Diese<br />

                                                        sollten mit markanten Histolith-Farbtönen<br />

                                                        abgesetzt werden. Nur bei den Fassaden<br />

                                                        mit vorgegebenen grünen Balkonbrüstungen<br />

                                                        wurden die Treppenhäuser mit dazu<br />

                                                        passenden sanften Farbtönen hervorgehoben,<br />

                                                        damit diese Häuser nicht zu bunt wirken.<br />

                                                        An der Gebäudevorderseite erhielten<br />

                                                        die Fensterbänder im dritten Stockwerk<br />

                                                        denselben Farbton wie die Treppenhäuser.<br />

                                                        Und damit die Gebäudekennung auch auf<br />

                                                        der Gebäuderückseite möglich ist, findet<br />

                                                        sich der Farbton von der Vorderseite dort<br />

                                                        ebenfalls zwischen den Fenstern im dritten<br />

                                                        Stockwerk wieder und lockert die Fassade<br />

                                                        auf. So hat jeder Wohnblock seinen eigenen<br />

                                                        Farbton, der die Orientierung erleichtert.<br />

                                                        Briefkasten- und Klingelanlagen in Edelstahl<br />

                                                        sowie Vordächer aus Metall und Glas<br />

                                                        setzen weitere gestalterische Akzente, die<br />

                                                        der Wohnanlage ein modernes und gepflegtes<br />

                                                        Aussehen verleihen.<br />
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                                                    Referenzobjekte<br />

                                                        WOBAU 15 | 2013<br />

                                                        Seite 4/5:<br />

                                                        Radio-Log Altötting<br />

                                                        Seite 15:<br />

                                                        Haus am Wormser See<br />

                                                        Baujahr:<br />

                                                        2011<br />

                                                        Baujahr:<br />

                                                        2012<br />

                                                        Bauherr:<br />

                                                        Radiologie, Passau<br />

                                                        Bauherr:<br />

                                                        Privat<br />

                                                        Architekt:<br />

                                                        Hiedel + Partner, Passau<br />

                                                        Produkte:<br />

                                                        Capadecor Metallocryl Interior<br />

                                                        Produkte:<br />

                                                        Capadecor Metallocryl Exterior<br />

                                                        und Interior, Disbopox 447 E.MI<br />

                                                        Wasserepoxid<br />

                                                        Seite 23: Kocherquartier<br />

                                                        Sanierung: 2011<br />

                                                        Bauherr: Stadt Schwäbisch Hall<br />

                                                        Farbkonzept: Kraft + Schwab, Schwäbisch Hall<br />

                                                        Produkte: Amphibolin, Muresko SilaCryl ®<br />

                                                        Seite 25:<br />

                                                        Sanierung:<br />

                                                        Bauherr:<br />

                                                        Produkte:<br />

                                                        München Giesing<br />

                                                        2012 bis 2014<br />

                                                        WSB Bayern<br />

                                                        Histolith Sol-Silikat<br />

                                                        Architekturpreis 2012<br />

                                                        Farbe – Struktur – Oberfläche<br />

                                                        1. Platz:<br />

                                                        Cinema Sil Plaz,<br />

                                                        Ilanz, Schweiz<br />

                                                        Planung:<br />

                                                        Capaul & Blumenthal<br />

                                                        Architects, Ilanz<br />

                                                        2.–4. Platz:<br />

                                                        Besuchergebäude der<br />

                                                        2.–4. Platz:<br />

                                                        Showroom-Gebäude<br />

                                                        Gedenkstätte, Dachau<br />

                                                        Labels2, Berlin<br />

                                                        Planung:<br />

                                                        Florian Nagler Architekten,<br />

                                                        Planung:<br />

                                                        HHF Architekten, Basel<br />

                                                        München<br />

                                                        2.–4. Platz:<br />

                                                        Umbau der Kirche<br />

                                                        St. Jodokus, Bielefeld<br />

                                                        Planung:<br />

                                                        Reuter Schoger Architekten,<br />

                                                        Berlin<br />

                                                        26<br />
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                                                    WOBAU AKTUELL<br />

                                                        Einsatzort Südpol: Mit <strong>Caparol</strong> ins ewige Eis<br />

                                                        Für den Maler und Lackierer Markus<br />

                                                        Kupka (29) von der Sikora Maler GmbH<br />

                                                        aus Bocholt waren es sicherlich die ungewöhnlichsten<br />

                                                        sechs Monate im bisherigen<br />

                                                        Berufsleben, denn sein Arbeitsplatz befand<br />

                                                        sich nicht im Ruhrgebiet, sondern am Südpol.<br />

                                                        Auf einer Landspitze der „Larsemann<br />

                                                        Hills“ arbeiteten Kupka und knapp 50 weitere<br />

                                                        deutsche Fachkräfte aller Gewerke daran,<br />

                                                        im antarktischen Sommer die neue indische<br />

                                                        Forschungsstation „Bharati“ komplett<br />

                                                        auf- und auszubauen. Für den Innenausbau<br />

                                                        der Forschungsstation waren im Malerbe-<br />

                                                        reich ausschließlich <strong>Caparol</strong>-Produkte vorgesehen.<br />

                                                        Insgesamt 134 Container wurden<br />

                                                        vor der Abreise ins ewige Eis vorbereitet:<br />

                                                        Die Bocholter Sikora Maler GmbH grundierte<br />

                                                        Fireboardplatten mit dem unpigmentierten<br />

                                                        CapaSol LF auf Acrylbasis,<br />

                                                        bevor der Akkordspachtel SF aufgetragen<br />

                                                        wurde. Nach einer weiteren Schicht CapaSol<br />

                                                        LF wurde das unbeschichtete, blickdichte<br />

                                                        und sehr glatte AkkordVlies Z150<br />

                                                        K mit CapaColl GK geklebt. Das Finish<br />

                                                        bildet die Innenwandfarbe PremiumClean.<br />

                                                        Die Türzargen wurden noch mit Capalac<br />

                                                        Seidenmatt-Buntlack in Weiß lackiert. Nach<br />

                                                        dieser umfassenden Vorbereitung wurden<br />

                                                        die Container zum Südpol verschifft.<br />

                                                        <strong>Caparol</strong> Golfcup: Humor hilft heilen<br />

                                                        Beim 8. <strong>Caparol</strong> Golfcup am 15. Juni auf<br />

                                                        der Anlage des Golfclubs Wiesensee siegten<br />

                                                        Gero und Hubert Peters. Auf dem Turnier-<br />

                                                        Programm stand der Doppel-Wettbewerb<br />

                                                        Texas Scramble, bei dem jeweils zwei Spieler<br />

                                                        gemeinsam die sportliche Herausforderung<br />

                                                        annahmen und den Ball abwechselnd<br />

                                                        schlugen. Bei der Siegerehrung strahlten<br />

                                                        nicht nur die erfolgreichen Golfer, die wie<br />

                                                        alle Platzierten attraktive Preise aus dem<br />

                                                        <strong>Caparol</strong>-Shop erhielten. Auch die Stiftung<br />

                                                        „Humor hilft heilen“ hatte Grund zur<br />

                                                        Freude. Sie wurde mit einer Spende von<br />

                                                        5.000 Euro bedacht. Den Scheck hatte<br />

                                                        <strong>Caparol</strong>-Verkaufsförderungsleiter Hans<br />

                                                        Peter Geißler im Vorfeld an den Journalisten<br />

                                                        und Buchautor Dr. Eckart von Hirschhausen<br />

                                                        übergeben. Der promovierte Mediziner<br />

                                                        unterstützt die Stiftung „Humor hilft<br />

                                                        heilen“ von Beginn an.<br />

                                                        Gute Stimmung<br />

                                                        <strong>Caparol</strong>-Verkaufsförderungsleiter Hans Peter Geißler<br />

                                                        (links) übergab Dr. Eckart von Hirschhausen eine<br />

                                                        Spende in Höhe von 5.000 Euro für die Stiftung<br />

                                                        „Humor hilft heilen“.<br />
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